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Überarbeitete Fassung 2024 
Diese Broschüre der wichtigsten Rechtsvorschriften für die Di-
rektvermarktung hat sich als ein gefragtes Nachschlagewerk 
etabliert. Nicht nur landwirtschaftliche Betriebe, auch die Bera-
tung und die Kontrollbehörden finden kompakt wesentliche 
Vorschriften. Die regelmäßigen Anpassungen und Erweiterun-
gen der gesetzlichen Vorgaben macht aber eine ständige Aktu-
alisierung erforderlich. Diese erfolgte in Zusammenarbeit mit 
der Geschäftsstelle des Beauftragten für Bürokratieabbau der 
Bayerischen Staatsregierung.  

Künftig werden wir die Rechtsvorschriften als Merkblätter auf 
einer digitalen Plattform bereit stellen. In der Übergangsphase 
stellen wir diese teilaktualisierte Fassung zur Verfügung. 
Nicht aktualisierte Kapitel sind gekennzeichnet. Der Anhang 
wurde nicht angepasst, so dass die Nummerierung und Ver-
weise der beiden Teile nicht immer übereinstimmen. 

Diese Publikation kann das Beratungsgespräch am zuständigen 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und bei den 
entsprechenden Kommunalbehörden nicht ersetzen. 

München, im Oktober 2024 

Bayerisches Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus 
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Chancen zu neuer Wertschöpfung 
Das Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher an hoch-
wertigen und frischen Erzeugnissen aus der heimischen Land-
wirtschaft ist groß. Viele bäuerliche Betriebe sehen deshalb eine 
Chance, mit der direkten Vermarktung von selbst erzeugten 
Produkten eine zusätzliche Wertschöpfung zu erzielen. Durch 
die regionaltypische Be- und Verarbeitung der Lebensmittel 
bietet sich die Möglichkeit, das betriebliche Einkommen zusätz-
lich zu erhöhen.  

Für den unternehmerischen Einstieg in die Direktvermarktung 
müssen allerdings die Voraussetzungen stimmen. Neben den 
persönlichen, betrieblichen und marktspezifischen Belangen ist 
auch eine Reihe von rechtlichen Bestimmungen zu beachten. 
Sie spielen für die Betriebsorganisation, den Verbraucherschutz, 
die Lebensmittelhygiene und die Steuergerechtigkeit eine 
wichtige Rolle. 

In dieser Publikation finden Sie wichtige Rechtsvorschriften für 
die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und 
der Produkte aus dem bäuerlichen Betrieb.  

Die vorliegende Überarbeitung ist eine erneute Anpassung an 
das sich stetig weiterentwickelnde Recht. Besonders die neuen 
Verpflichtungen, die Verbraucherinnen und Verbraucher über 
Inhaltsstoffe, Nährwerte und Allergene in Lebensmitteln zu in-
formieren, wurden aufgenommen.  

Wegen der Vielzahl der Regelungen empfehlen wir ein Bera-
tungsgespräch am zuständigen Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten und bei den entsprechenden Kommunal- 
und Steuerbehörden. Ist die Vermarktung von Lebensmitteln 
tierischer Herkunft geplant (Fleisch, Eier, Milch), so sollte früh-
zeitig Kontakt mit dem Landratsamt, Abteilung Veterinärwesen, 
aufgenommen werden.  

Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen die Information erleich-
tern und Ihre Arbeit unterstützen.  

München, im Dezember 2017 

Bayerisches Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus 
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Einführung 
Die vorliegende Broschüre möchte einen Überblick über die wichtigsten Rechtsvorschriften für die landwirt-
schaftliche Direktvermarktung geben. Unter landwirtschaftlicher Direktvermarktung wird die unmittelbare Ab-
gabe landwirtschaftlicher Produkte durch den Erzeuger auf dem Hof, auf einem Markt, an der Tür oder über 
eigene Läden an den Verbraucher verstanden.  

Für die landwirtschaftliche Direktvermarktung sind in erster Linie lebensmittel-, gewerbe-, steuer- und han-
delsklassenrechtliche Bestimmungen relevant. Auch der Verbraucherschutz gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung, weshalb sich auch landwirtschaftliche Direktvermarkter mit den Kennzeichnungspflichten für Lebens-
mittel auseinandersetzen müssen. Hervorzuheben ist hier insbesondere die sogenannte Lebensmittelinforma-
tionsverordnung (LMIV – VO (EU) Nr. 1169/2011). Am 13.12.2016 wurde die Nährwertdeklaration verpflichtend. 
Für landwirtschaftliche Direktvermarkter bietet die LMIV zahlreiche Ausnahmen und Erleichterungen von den 
umfangreichen Kennzeichnungspflichten, besonders wenn die Waren ohne Vorverpackung abgegeben wer-
den. Die Allergenkennzeichnung muss allerdings auch in diesen Fällen erfolgen. 

Ebenso nimmt die Hygiene einen großen Stellenwert bei der landwirtschaftlichen Direktvermarktung ein. 
Überwiegend gelten hierzu europarechtliche Regelungen, die durch nationale Verordnungen ergänzt und 
konkretisiert werden, insbesondere die Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV; 7) und die Tierische Lebens-
mittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV; 8). 

Weiterhin muss sich ein direktvermarktender Landwirt mit administrativen und praktischen Fragen auseinan-
dersetzen, zum Beispiel: Wie führe ich eine Registrierkasse? Wie verpacke ich meine Produkte? Schließlich bie-
ten anerkannte und bekannte Siegel, wie das „Bio-Siegel“ mit Herkunftsnachweis oder das Qualitätszeichen 
„Geprüfte Qualität – Bayern“, die Möglichkeit, die eigenen Produkte aufzuwerten.  

Diese Broschüre gliedert sich in folgende Teile: Zunächst werden zentrale allgemeine Rechtsvorschriften (I.) 
sowie Regelungen zu Qualitätskennzeichen (II.) aufgezeigt. Im Weiteren folgen die jeweiligen Regelungen für 
die Vermarktung von tierischen und pflanzlichen Produkten (III. bis X.).  

In einem Anhang – Stand 2019 - finden Sie Fundstellen zu den wichtigsten Vorschriften (A.), die in dieser Bro-
schüre angesprochenen werden. Außerdem finden Sie ergänzende Informationen zu ausgewählten Themen 
(B., Anlagen 1 bis 3) sowie Auszüge aus dem Lebensmittelhygienerecht (C., Anlagen 4 bis 18). Die aktuellen 
Fassungen der jeweiligen Gesetzestexte finden Sie u.a. im Internet.  

I. Allgemeine Vorschriften für die Direktvermarktung 
Bei der Direktvermarktung sind folgende allgemeine Vorschriften zu berücksichtigen: 

1. Gewerbeordnung (GewO; 11) 

Die Direktvermarktung be- und verarbeiteter landwirtschaftlicher Produkte ist in der Regel eine gewerbliche 
Tätigkeit, die im sog. stehenden Gewerbe gem. § 14 Abs. 1 GewO bei der zuständigen Gemeinde angezeigt 
werden muss. 

Die Vermarktung selbsterzeugter landwirtschaftlicher Naturprodukte (z. B. Milch, Eier, Fische, Obst, Ge-
müse, Wolle, Honig) ab Hof kann noch der landwirtschaftlichen Urproduktion zugeordnet werden und stellt 
damit noch kein Gewerbe im Sinn der Gewerbeordnung dar. Es besteht also keine Anzeigepflicht gem. § 14 
Abs. 1 GewO. Die landwirtschaftlichen Produkte dürfen dann zwar für den Verkauf gereinigt und zugerichtet 
werden, müssen aber entweder vor oder nach der ersten Bearbeitungsstufe an den Verbraucher abgegeben 
werden. 

Die Direktvermarktung der landwirtschaftlichen Produkte kann jedoch nur so lange als Nebenbetrieb der land-
wirtschaftlichen Urproduktion untergeordnet werden, als das Schwergewicht auf dem landwirtschaftlichen 
Betrieb und nicht auf der Direktvermarktung liegt.  

Wird das Warenangebot der direktvermarkteten Produkte durch Zukauf erweitert, kann die Direktvermark-
tung ein Gewerbe darstellen. Geringfügige Zukäufe führen noch nicht zu der Annahme eines Gewerbes. Als 
geringfügig wird der Mitverkauf fremder Produkte in einer Menge von bis zu 10 % der eigenen Produkte ange-
sehen.  

Auskünfte erteilt hier die zuständige Gemeinde (Gewerbeamt). 
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Bei der Vermarktung von bearbeiteten und veredelten Produkten handelt es sich in der Regel nicht mehr 
um landwirtschaftliche Urproduktion, sondern um ein anzeigepflichtiges Gewerbe. 

Als Faustregel gilt: Die erste Be- und Verarbeitungsstufe (z. B. Saftherstellung aus selbsterzeugtem Obst) ist 
noch zum üblichen Rahmen der Landwirtschaft zu rechnen. 

Zu beachten ist, dass die Zuordnung zur Primärproduktion nach dem Hygienerecht (s. Kapitel I.16) eine grund-
sätzlich andere ist. So ist nach der Gewerbeordnung keine Anzeige bei der Gemeinde nötig – soweit im übli-
chen Rahmen betrieben – z. B. für das Schlachten und Zerlegen von selbst erzeugten Mastrindern in Viertel, 
von Mastschweinen, Kälbern und Schafen in Hälften (beides nach Hygienerecht zulassungspflichtig!), von Pu-
ten in Hälften oder Viertel ebenso wie für das Schlachten und Abtrennen des Kopfes bei Geflügel oder für die 
Herstellung von Butter, Quark, Käse, Sahne, Joghurt oder anderen Milchprodukten. 

Anzeigepflichtig ist dagegen z. B. das Zerlegen von Schlachtkörpern in bratfertige Stücke, die Herstellung von 
Wurst- und Schinkenwaren, der Verkauf von Teilstücken (z. B. Hühnerbrust, Hähnchenschlegel), die Herstellung 
von kondensierter Milch, Brot, Back- und Konditorwaren sowie Trinkbranntwein, sofern diese Tätigkeiten nicht 
nur gelegentlich und in ganz geringem Umfang vorgenommen werden. 

Werden landwirtschaftliche Produkte in einem besonders hergerichteten Raum noch im Hofbereich (Hofla-
den) verkauft, handelt es sich dabei noch nicht zwangsläufig um ein Gewerbe. Ausschlaggebend ist auch hier, 
ob sich der Verkauf noch in dem Rahmen hält, in dem Erzeugnisse der Urproduktion üblicherweise verkauft 
werden oder dies durch den Verkauf im Hofladen überschritten wird. Der Vertrieb über eigene Ladenge-
schäfte ist dagegen stets anzeigepflichtig. 

Beim Verkauf selbstgewonnener, nicht über eine erste Bearbeitungsstufe hinausgehender Erzeugnisse der 
Landwirtschaft im Reisegewerbe ist weder eine Reisegewerbekarte (§ 55 a Abs. 1 Nr. 2 GewO) noch eine Ge-
werbeanzeige nach § 55 c GewO erforderlich. Das gilt sowohl für den Verkauf von Haus zu Haus als auch für 
nicht ortsfeste Verkaufsstellen, so z. B. auch auf sog. Wochen- oder Bauernmärkten.  

Werden darüber hinaus Produkte, wie z. B. Fleisch- und Wurstwaren (2. Verarbeitungsstufe), angeboten, kann 
unter den Voraussetzungen der §§ 55 a Abs. 1 Nrn. 3 und 9 GewO auf eine Reisegewerbekarte verzichtet wer-
den. Es besteht jedoch dann eine Anzeigepflicht nach § 55 c GewO, soweit nicht bereits eine Anzeige nach 
§ 14 Abs. 1 GewO für ein stehendes Gewerbe erfolgt ist. 

Auskünfte zur Gewerbeanzeige erteilt die zuständige Gemeinde. 

2. Handwerksordnung (HwO; 12) 
Wer als Selbstständiger als stehendes Gewerbe ein zulassungspflichtiges Handwerk (Anlage A der  Handwerks-
ordnung, relevant für die Direktvermarktung sind vor allem die Handwerke Bäcker, Konditor, Metzger/Flei-
scher) betreibt, muss sich grundsätzlich in die Handwerksrolle eintragen lassen, § 1 Abs. 1 HwO. Ausnahmen 
sind in § 1 Abs. 2 HwO und § 3 Abs. 1 HwO geregelt. Solche Ausnahmen sind z.B. dann einschlägig, wenn ein 
handwerklicher Nebenbetrieb in unerheblichem Umfang ausgeübt wird, in diesem Fall ist keine Eintragung 
in die Handwerksrolle erforderlich.  

Grundsätzlich ist Voraussetzung für die Eintragung in die Handwerksrolle, dass der Betriebsinhaber in dem von 
ihm zu betreibenden Handwerk oder in einem diesem verwandten zulassungspflichtigen Handwerk (ver-
wandte Handwerke sind z. B. Bäcker und Konditoren) die Meisterprüfung bestanden hat (§ 7 Abs. 1a HwO). 
Ein Landwirt kann auch ohne einschlägige Meisterprüfung in die Handwerksrolle eingetragen werden, wenn er 
als Inhaber eines Handwerksbetriebs oder eines handwerklichen Nebenbetriebs für diesen Betrieb einen „Be-
triebsleiter“ anstellt (§ 7 Abs. 1 Satz 1 HwO). Unter gewissen Umständen ist ausnahmsweise z.B. gemäß § 8 
HwO die Eintragung in die Handwerksrolle ohne Meisterprüfung möglich. Im Fall des § 8 HwO müssen jedoch 
die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten nachgewiesen werden. Neben § 8 HwO existieren noch weitere 
Ausnahmefälle, in denen die Eintragung in die Handwerksrolle für zulassungspflichtige Handwerke erfolgen 
kann; diese Ausnahmefälle finden sich in den verschiedenen Absätzen des § 7 HwO jeweils in Verbindung mit 
weiteren Vorschriften. 

Weitere Auskünfte erteilen die Handwerkskammern.  

Aber auch für zulassungsfreie Handwerke (Anlage B1 der HwO) und handwerksähnliche Gewerbe (Anlage B2 
der HwO) existieren gesetzliche Vorgaben wie etwa die Anzeigepflicht gegenüber der Handwerkskammer (§ 
18 Abs. 1 HwO). Auch hier können die Handwerkskammern weitere Auskünfte und Informationen ertei-
len. 
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3. Steuerrecht 
Nach den Steuergesetzen fällt unter den Begriff „Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft“ nicht nur die Erzeu-
gung, sondern grundsätzlich auch die Vermarktung und Veräußerung der im Betrieb selbst erzeugten Pro-
dukte (Urprodukte).  

Ein Betrieb, der nach dem Gewerberecht als Gewerbe einzustufen ist, muss nicht gleichzeitig auch im Steuer-
recht einen Gewerbebetrieb darstellen. Die Direktvermarktung kann allerdings im steuerrechtlichen Sinn auch 
eine gewerbliche Tätigkeit sein, wenn Produkte der sog. zweiten Verarbeitungsstufe oder zugekaufte Erzeug-
nisse über einen bestimmten Umfang hinaus vermarktet werden.  

Hinsichtlich der Abgrenzungsregelungen muss zwischen der Umsatzsteuer (a) und der Einkommen- und Ge-
werbesteuer (b) unterschieden werden.  
a) Für die Umsatzsteuer ist entscheidend, ob im landwirtschaftlichen Betrieb selbst erzeugte Produkte ver-

kauft werden. Nur für diese gilt die pauschale Besteuerung des § 24 des Umsatzsteuergesetzes (UStG). 
Zugekaufte Waren, unerheblich ob landwirtschaftliche oder sonstige Produkte, unterliegen immer der 
Regelbesteuerung (Umsatzsteuersatz 7 % oder 19 %). Bei Waren, die zwar im Wesentlichen aus selbst 
erzeugten land- und forstwirtschaftlichen Produkten hergestellt werden, aber nicht mit normalerweise in 
land-, forst-, oder fischwirtschaftlichen Betrieben verwendeten Mitteln, ist ebenfalls die Regelbesteuerung 
anzuwenden. Produkte, die in einem Betrieb gewerblich verarbeitet werden, wie z. B. Wurstwaren oder 
Backwaren, gelten daher regelmäßig nicht mehr als landwirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne des Umsatz-
steuerrechts und unterliegen der Besteuerung nach den allgemeinen Regelungen. Einfach verarbeitete 
Milchprodukte wie Butter oder Käse können dagegen noch als typische landwirtschaftliche Erzeugnisse 
gesehen werden, die der Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG unterliegen. 

b) Für die Einkommen- und Gewerbesteuer gelten seit dem 01.01.2012 folgende Abgrenzungsregelungen, 
unabhängig von der Art der zugekauften Produkte.  
aa) Werden ausschließlich eigene Erzeugnisse verkauft, stellt dies eine Vermarktung land- und forstwirt-

schaftlicher Urprodukte (im Rahmen der Landwirtschaft) dar. Auch der Verkauf von selbst gewonnen 
Urprodukten, die auf einer ersten Verarbeitungsstufe haltbar oder verkaufsfertig gemacht wurden (z. B. 
Trocknen, Waschen, Zerteilen, Verpacken), fällt hierunter. Das gilt unabhängig davon, ob die Vermark-
tung über eine eigens dafür eingerichtete Verkaufsstelle auf dem Hof (Hofladen) oder über ein davon 
räumlich getrenntes Handelsgeschäft (dazu gehört der Marktstand ebenso wie ein Einzel- oder Groß-
handelsgeschäft) erfolgt. Unerheblich ist die Anzahl der Verkaufsstellen oder ob die Vermarktung in 
räumlicher Nähe zum landwirtschaftlichen Betrieb erfolgt.  

bb) Werden dagegen ausschließlich zugekaufte Waren abgesetzt, ist die Veräußerung der Zukaufsware – 
unabhängig von der Art und dem Umfang der Veräußerung – von Anfang an eine gewerbliche Tätigkeit 
im Sinne des Steuerrechts. 

cc) Werden neben den eigenen Erzeugnissen auch zugekaufte Waren, bzw. aus selbst gewonnenen Urpro-
dukten hergestellte Produkte auf der zweiten Verarbeitungsstufe abgesetzt, kann mit dem Handelsge-
schäft neben dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft auch ein selbständiger Gewerbebetrieb entste-
hen. Sofern die Betriebseinnahmen (ohne Umsatzsteuer) aus dem Verkauf der fremden oder gewerbli-
chen Erzeugnisse ein Drittel des Gesamtumsatzes des Betriebs (ohne Umsatzsteuer) oder die absolute 
Grenze von 51.500 Euro (ohne Umsatzsteuer) im Wirtschaftsjahr nachhaltig nicht übersteigen, kann die 
an sich gewerbliche Tätigkeit noch zur land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit gerechnet werden. Die 
Art der zugekauften Waren spielt dabei für die steuerrechtliche Zuordnung keine Rolle. Es ist unerheb-
lich, ob betriebstypische oder untypische Waren zugekauft werden. Werden selbsterzeugte Getränke 
ausgeschenkt, kann dies steuerrechtlich noch der Land- und Forstwirtschaft zugerechnet werden. Wer-
den hingegen auch zugekaufte Getränke und Speisen (z. B. in sogenannten Besen- oder Straußwirt-
schaften) verabreicht, liegt grundsätzlich eine gewerbliche Tätigkeit vor, es sei denn, die Umsätze aus 
diesen Tätigkeiten betragen dauerhaft nicht mehr als 51.500 Euro und nicht mehr als ein Drittel des Ge-
samtumsatzes im Wirtschaftsjahr. 

Die unterschiedliche Qualifizierung der Einkünfte ist vor allem im Hinblick auf evtl. anfallende Gewerbe- und 
Umsatzsteuer aber auch in Bezug auf die Lohnsteuer bei Aushilfskräften und hinsichtlich der Kraftfahrzeug-
steuerbefreiung von Bedeutung. 

Fragen im Zusammenhang mit dem Steuerrecht sollten rechtzeitig mit einem Steuerberater (Landwirt-
schaftliche Buchstelle) oder dem zuständigen Finanzamt geklärt werden. 
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4. Kassenführung, Registrierkassen 
Steuerliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten können sich sowohl aus steuerlichen als auch aus au-
ßersteuerlichen Vorschriften ergeben. Nach § 141 Abgabenordnung (AO) sind Landwirte und Direktvermarkter 
steuerlich buchführungspflichtig, wenn sie bezüglich der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft jährlich Um-
sätze über 500.000 Euro, einen Wirtschaftswert der land- und forstwirtschaftlichen Fläche über 25.000 Euro, 
bzw. einen Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft von mehr als 50.000 Euro haben. Daneben gibt es weitere, 
sich aus Einzelsteuergesetzen ergebende, Aufzeichnungspflichten (z. B. § 22 UStG, § 4 Abs. 3 Satz 5, § 4 Abs. 4a 
Satz 6, § 4 Abs. 7 und § 41 des Einkommenssteuergesetzes – EStG). 

Sofern steuerliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten bestehen, müssen die vom Bundesfinanzminis-
terium vorgegebenen „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ eingehalten werden. 

Kasseneinnahmen und Kassenausgaben sind täglich festzuhalten. Es besteht keine Pflicht eine Registrierkasse 
zu verwenden, unabdingbar für die Nachprüfbarkeit der Aufzeichnungen zu Bargeschäften ist jedoch die Füh-
rung eines Kassenbuches und täglicher Kassenberichte. Dabei kann bei der Führung einer offenen Ladenkasse 
auf die Aufzeichnung der Einzelumsätze verzichtet werden, wenn Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten 
Personen gegen Barzahlung veräußert werden. Im Kassenbericht sind die Tageseinnahmen und -ausgaben 
täglich dokumentationssicher zu verzeichnen. Eine Aufzeichnung mittels Bleistift oder über normale Tabellen- 
oder Textverarbeitungsprogramme auf dem Computer sind wegen nachträglicher Abänderbarkeit nicht aus-
reichend. 

Kommt ein elektronisches Kassensystem zum Einsatz, müssen 
− die Geschäftsvorfälle einzeln aufgezeichnet und für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist einzeln 

gespeichert werden (§ 146a Abs. 1 Satz 1 AO) 
− die vorhandenen elektronischen Kassensysteme mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung 

(TSE) ausgerüstet werden (§ 146a Abs. 1 Satz 2 AO) 
− Belege über jeden Geschäftsvorfall an den Beteiligten ausgestellt werden (§ 146a Abs. 2 AO, § 6 Kassen-

SichV) und  
− die verwendeten elektronischen Aufzeichnungssysteme dem Finanzamt gemeldet werden (§146 a Abs. 4 

AO). 

Die Vorgaben zur TSE sind technologieoffen gehalten. Es sind sowohl Hardwarelösungen („Token-TSE“) als 
auch Softwarelösungen („Cloud-TSE“) möglich. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Kassenhersteller über die für Sie 
passende Lösung beraten. 

Der Beleg kann elektronisch oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. Zur Erfüllung der Belegausga-
bepflicht ist es beispielsweise ausreichend, elektronisch erzeugte Kassenbelege auf einem Server zum Abruf 
bereitzustellen und dem Kunden den Downloadlink, z. B. als QR-Code-Anzeige auf einer elektronischen Bestell-
hilfe oder einem Kundendisplay zur Verfügung zu stellen. Der Beleg muss aber in jedem Fall erstellt und dem 
Kunden zur Verfügung gestellt werden, ein Belegausdruck lediglich auf Verlangen des Kunden ist nicht ausrei-
chend. Eine Verpflichtung zur Belegmitnahme besteht nicht. 

Die Mitteilungspflicht nach § 146a Absatz 4 AO ist bis zum Einsatz einer elektronischen Übermittlungsmög-
lichkeit ausgesetzt. Der Zeitpunkt des Einsatzes der elektronischen Übermittlungsmöglichkeit wird im Bun-
dessteuerblatt Teil I gesondert bekannt gegeben. Erst nach erfolgter Bekanntgabe kann die Mitteilungsver-
pflichtung wirksam erfüllt werden.  

Informationen finden sich auch auf der Homepage des Bundesministeriums der Finanzen unter: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html   

Das BMF-Schreiben zu den GoBD kann unter  folgenden Link abgerufen werden: https://www.bundesfinanzmi-
nisterium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-11-28-
GoBD.html. . 

Weitergehende Informationen erteilen Steuerberater oder das zuständige Finanzamt.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-02-18-steuergerechtigkeit-belegpflicht.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-11-28-GoBD.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-11-28-GoBD.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2019-11-28-GoBD.html
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5. Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG; 23) (Stand: 2017) 
Auch landwirtschaftlich nicht verarbeitete Naturprodukte, z. B. Obst und Gemüse oder Milch, unterfallen seit 
dem 1. Dezember 2000 dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG). Damit kann auch der landwirtschaftliche Er-
zeuger für Schäden, die durch Fehler seiner landwirtschaftlichen Erzeugnisse hervorgerufen werden, haften. 
Beispiele hierfür sind etwa Lebensmittelvergiftungen durch salmonelleninfizierte Eier oder verunreinigte Milch 
oder durch Fremdkörper in landwirtschaftlichen Erzeugnissen hervorgerufene Gesundheitsschädigungen. Vor 
dem Hintergrund einer möglichen Haftung sollte eine korrekte Aufzeichnung der Eigenkontrollen erfolgen, 
um im Zweifel nachweisen zu können, dass die abgegebenen Produkte beim Verkauf in Ordnung waren. 

6. Baurecht 
Sofern ein Ladengeschäft oder ein Verkaufsraum an der Hofstelle errichtet oder eingerichtet werden soll, ist 
vorab zu klären, ob hierfür eine Baugenehmigung erforderlich ist. Für die Beurteilung sind mehrere Faktoren 
maßgeblich. Gerade im Außenbereich dürfen nicht ohne weiteres neue Gebäude errichtet werden. Aber auch 
die Einrichtung eines Ladengeschäfts in einem bislang rein landwirtschaftlich genutzten Gebäude stellt eine 
Nutzungsänderung dar, die genehmigungsbedürftig sein kann. Eine Nutzungsänderung vor, wenn für die 
neue Nutzung weitergehende Vorschriften gelten als für die alte, also die bisherige „Nutzungsbreite“ verlassen 
wird. Zudem liegt eine Nutzungsänderung vor, wenn durch die neue Nutzung höhere Belastungen für die 
Nachbarschaft entstehen als durch die frühere bzw. die bauliche Anlage zumindest teilweise eine neue Zweck-
bestimmung erhält. 

Die Einrichtung einer Verkaufsstelle im Außenbereich gilt in der Regel als genehmigungsfähiges privilegiertes 
Vorhaben, wenn diese unmittelbar dem Absatz der im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb erzeugten pflanzli-
chen und tierischen Produkte dient und die räumliche Nähe zur Hofstelle und den Betriebsgebäuden gegeben 
ist (vgl. auch Ziff. 3.2. sowie Ziffer 3.4.2 der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien 
für Wohnen, Bau und Verkehr sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten über Bauen im Rahmen land- 
und forstwirtschaftlicher Betriebe vom 7. Juli 2021 (BayMBl. Nr. 523). Der Bezug zur eigenen Bodenertragsnut-
zung darf nicht durch die Vermarktung überwiegend fremder oder nichtlandwirtschaftlicher Produkte verloren 
gehen. Ob für Bauvorhaben oder Nutzungsänderungen eine Genehmigung erforderlich ist oder ob ein Vorha-
ben gegebenenfalls nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sogar verfahrensfrei errichtet werden kann, 
sollte vorab geklärt werden. Handelt es sich um ein Gesamtbauvorhaben, also um die erstmalige Errichtung 
eines landwirtschaftlichen Betriebs mit Hofstelle, gilt dabei: Die Beurteilung eines Betriebs als landwirtschaftli-
chen Betrieb wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass einzelne Betätigungen, die nicht als Landwirtschaft zu 
beurteilen sind, durch ihre betriebliche Zuordnung zur landwirtschaftlichen Tätigkeit dennoch als Teil des 
landwirtschaftlichen Betriebs anzusehen sind (sog. mitgezogene Betriebsteile). Dabei kommt es im Wesentli-
chen darauf an, dass ein enger Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Betätigung einschließlich ihrer 
vielfältigen Formen besteht und das Erscheinungsbild des landwirtschaftlichen Betriebs insgesamt gewahrt 
bleibt. Zu den insofern „mitgezogenen Betriebsteilen“ gehören vor allem die Vermarktung und Weiterverarbei-
tung landwirtschaftlicher Produkte. Sofern ein Hofladen an einen bestehenden Betrieb neu errichtet werden 
soll, legen die einschlägigen obergerichtlichen Urteile nahe, dass privilegierungsfremde Betriebsteile wegen 
des Schutzzwecks des § 35 BauGB und dem Gebot der größtmöglichen Schonung des Außenbereichs immer 
in eigenen Antragsverfahren geprüft werden müssen, in denen die Privilegierung dieser Hofläden nochmals 
untersucht wird. Nur so kann geprüft und sichergestellt werden, ob der Hofladen wegen seiner individuellen 
Größe im Verhältnis zum privilegierten Betrieb noch als Nebensache erscheint und sich ihm dienend unterord-
net oder nicht. Das muss in jedem Einzelfall eigenständig beurteilt werden. 

Zuständig ist die untere Bauaufsicht bei der Kreisverwaltungsbehörde, soweit die Aufgaben nicht der 
kreisangehörigen Gemeinde übertragen wurden. 

7. Vorübergehende Verkaufsstätten und Werbe- und Hinweisschilder an 
öffentlichen Straßen  

Neben der Vermarktung am Hof werden oftmals saisonal bedingt vorübergehende Verkaufsstände sowie Wer-
beschilder an verkehrsgünstigen Standpunkten, insbesondere Straßen aufgestellt. Grundsätzlich ist das Anbie-
ten von Waren und Leistungen auf der Straße oder Werbung durch Bild, Schrift, Licht oder Ton straßenver-
kehrsrechtlich verboten, wenn dadurch am Verkehr Teilnehmende in einer den Verkehr gefährdenden oder 
erschwerenden Weise abgelenkt oder belästigt werden können (vgl. § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 Straßenver-
kehrs-Ordnung (StVO) – Verbot der Verkehrsbeeinträchtigung). 
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Ausnahmen können unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Sicherheitsaspekte zugelassen wer-
den.  

Um dem Bedürfnis landwirtschaftlicher Direktvermarkter gerecht zu werden, hat die Verwaltungspraxis für 
Verkaufsstände, die vorübergehend bis zu 3 Monaten auf zum Betrieb gehörenden Flächen vorgehalten 
werden (Ab-Feld-Verkauf) sowie für eingerichtete Verkaufsstellen auf der Hofstelle (Ab-Hof-Verkauf) 
Grundsätze geschaffen, bei deren Einhaltung auf eine straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigung 
verzichtet werden kann, da davon ausgegangen werden kann, dass Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet oder 
beeinträchtigt werden (Unbedenklichkeit). Diese Grundsätze gelten jedoch nur, wenn der Verkauf von selbst 
produzierten Naturerzeugnissen einschließlich deren eigenen Weiterverarbeitung zu Halbfertig- oder 
Fertigwaren im üblichen Rahmen (z. B. Obst, Gemüse, Marmelade, Sauerkraut, Schlachthuhn, Räucherfisch, 
Eierlikör) im Vordergrund steht. Bewegliche nur vorübergehend genutzte Verkaufsstände dürfen für den Ab-
Feld-Verkauf ohne straßenrechtliche Ausnahmegenehmigung nur auf bzw. am Rand von 
Produktionsflächen aufgestellt werden, auf eigens für das Aufstellen des Verkaufsstand zugepachteten 
Flächen ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich. 

Auch bei Werbeschildern, die an öffentlichen Straßen aufgestellt werden, kann sowohl bei Ab-Hof-Verkauf als 
auch bei Ab-Feld-Verkauf an der Verkaufsstelle unter der Einhaltung gewisser Grundsätze von der Unbedenk-
lichkeit für den Straßenverkehr ausgegangen werden. Beworben werden dürfen nur Produkte der eigenen Ur-
produktion, die vor Ort tatsächlich verkauft werden. Als Werbung sollen lediglich allgemeine Produkthinweise 
wie „Erdbeeren“, „Spargel“, „Kartoffeln“ oder vorzugsweise Piktogramme und anerkannte Sinnbilder (z. B. Öko-
Kennzeichnung) verwendet werden. Grundsätzlich dürfen Schilder nicht auf öffentlichen Grund aufgestellt 
werden. 

Die Sicherheit des Straßenverkehrs sowie die amtliche Beschilderung haben absoluten Vorrang. 
Werden Verkaufsstände und das zugehörige Webeschild oder Hinweisschilder in Sichtnähe zu öffentlichen 
Straßen aufgestellt, dürfen hierdurch, durch die Zu- und Abfahrt sowie das Parken von Autos keine Beeinträch-
tigungen für den Straßenverkehr entstehen. Unfallgefahrstellen wie Kurvenbereiche, Einmündungen, starke 
Steigungen oder Gefälle scheiden somit als Standorte aus. 

Baurechtliche Vorgaben brauchen im Regelfall nicht beachtet werden, sofern die Verkaufsstände und Werbe- 
oder Hinweisschilder nicht länger als drei Monate im Jahr aufgestellt werden. 

Das Aufstellen eines Schildes oder eines Verkaufsstandes muss, auch wenn keine straßen- oder baurechtliche 
Genehmigung erforderlich ist, rechtzeitig, also 4 Wochen vor dem Aufstellen, der unteren Straßenverkehrs-
behörde angezeigt werden. Die Anzeige kann schriftlich oder elektronisch erfolgen. Sofern im Folgejahr keine 
Änderung erfolgt, ist als erneute Anzeige eine formlose E-Mail ausreichend. Als Grundlage der Anzeige kann 
ein Regelplan dienen, in den die örtlichen Gegebenheiten beschrieben und eingezeichnet werden können. 
Sollten Bedenken gegen das Vorhaben bestehen, wird der Direktvermarkter binnen der vierwöchigen Frist in-
formiert. 

Die genaueren Voraussetzungen für das genehmigungsfreie Aufstellen von Verkaufsständen sowie Hinweis- 
und Werbeschildern sowie Vorlagen für den Regelplan sind in den Anlagen 1 und 2 aufgeführt. Gehen die Vor-
haben zu Hinweis- und Werbeschildern sowie Verkaufsständen über die oben genannten Grundsätze hinaus, 
etwa feste Verkaufsstände, mobile Verkaufsstände auf hierfür eigens gepachteten Flächen oder größere Wer-
beschilder, ist eine straßenrechtliche Ausnahmegenehmigung durch die Straßenverkehrsbehörde erforderlich, 
die in diesen Fällen gegebenenfalls auch für die Baugenehmigung zuständig ist.  
Auskünfte hierzu erteilt die zuständige Straßenverkehrsbehörde (Landratsamt). 

8. Ladenschlussgesetz (LadSchlG; 14), Verordnung über den Verkauf von 
bestimmten Waren an Sonn- und Feiertagen (SonntagsVerkVO; 15) und Laden-
schlussverordnung (LSchV; 16) (derzeit in Anpassung) 

Regelöffnungszeiten nach dem Ladenschlussgesetz (§ 3 Abs. 1 LadSchlG) sind: Montag bis Samstag 6:00 bis 
20:00 Uhr 

Das Ladenschlussgesetz gilt für alle fest eingerichteten Stellen (Ladengeschäfte, Verkaufsstände und -buden, 
etc.), von denen aus ständig Waren zum Verkauf an jedermann angeboten werden (vgl. § 1 LadSchlG). Das La-
denschlussgesetz gilt ferner auch für jedes gewerbliche (vgl. oben zu Nummer 1.) Feilbieten von Waren zum 
Verkauf an jedermann außerhalb einer Verkaufsstätte (vgl. § 20 Abs. 1 LadSchlG). Der bloße landwirtschaftli-
che Verkauf aus der Scheune oder vom Hof ohne besondere Verkaufsvorrichtungen ist ohne Einhaltung 
der Ladenschlusszeiten möglich, sofern die angebotenen Waren zu mindestens 90 % aus der Urproduktion des 
Verkäufers stammen. Dies gilt auch, wenn der Verkauf von Erzeugnissen nur vorübergehend vom Hof aus 
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oder am Straßenrand, etwa während der Erntesaison bei Obst, Spargel, anderem Gemüse und Kartoffeln, er-
folgt. 

Verkaufsstellen für Bäckerwaren können an Werktagen bereits ab 5:30 Uhr geöffnet sein. Außerdem dürfen an 
Sonn- und Feiertagen für zwei Stunden frische Milch und für drei Stunden Bäcker- und Konditorwaren verkauft 
werden (§ 1 SonntagsVerk-VO). 

Abweichend von den Vorschriften des Gesetzes über den Ladenschluss dürfen in den in der Ladenschlussver-
ordnung aufgeführten Gemeinden oder Gemeindeteilen u. a. frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und 
Milcherzeugnisse, Süßwaren, Blumen und Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, an jährlich höchs-
tens 40 Sonn- oder Feiertagen bis zur Dauer von 8 Stunden feilgehalten werden (§ 1 LSchlV). Diese Aus-
nahme ist auf diejenigen Verkaufsstellen beschränkt, in denen eine oder mehrere der genannten Waren im 
Verhältnis zum Gesamtumsatz in erheblichen Umfang geführt werden (§ 3 LSchlV). Der Anteil dieser Waren am 
Gesamtumsatz muss mehr als 50 % betragen. Die Öffnungszeiten werden von den Gemeinden festgesetzt; 
diese bestimmen auch, an welchen Sonn- und Feiertagen im Rahmen von § 1 LSchlV offen gehalten werden 
darf (§ 2 LSchlV). 

Weitere Auskünfte erteilen die zuständigen Gemeinden. 

Gesetzliche Regelungen zu den Ladenschlusszeiten und hier auch personallosen Verkaufsstellen sind 
derzeit in Bearbeitung. 

9. Einweg- und Mehrwegverpackungen (Stand: 2017) 

Bitte beachten Sie, dass sich die folgenden gesetzlichen Regelungen derzeit in Überarbeitung finden.  

Direktvermarkter haben grundsätzlich freie Wahl, ob und wie sie ihre Produkte verpacken, bzw. ob sie ihre 
Ware in Einweg- oder Mehrwegverpackungen anbieten wollen. 

Mehrwegverpackungen sind Verpackungen, die dazu bestimmt sind, nach Gebrauch mehrfach zum gleichen 
Zweck wiederverwendet zu werden. Letztvertreiber von Einwegkunststofflebensmittelverpackungen und von 
Einweggetränkebechern, die jeweils erst beim Letztvertreiber mit Waren befüllt werden, sind ab dem 
01.01.2023 verpflichtet, die in diesen Einwegverpackungen angebotenen Waren am Ort des Inverkehrbringens 
jeweils auch in Mehrwegverpackungen zum Verkauf anzubieten (§ 33 Abs. 1 VerpackG). Letztvertreiber mit 
insgesamt nicht mehr als fünf Beschäftigten und sofern deren Verkaufsfläche gleichzeitig 80 Quadratmeter 
nicht überschreitet, können daneben dem Endverbraucher anbieten, die Waren in von diesem zur Verfügung 
gestellten Mehrwegbehältnissen abzufüllen (§ 34 Abs. 1 S.1 VerpackG). Diese Möglichkeit gilt auch, wenn 
Letztvertreiber ihre Waren aus Automaten heraus verkaufen (§ 34 Abs. 2 VerpackG). Bei der Abgabe von Vor-
zugsmilch in Mehrwegverpackungen muss gemäß den Vorgaben der Tier-LMHV (§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. 
Anlage 9, Kapitel 1 Nr. 2.1) zusätzlich ein gesonderter Raum vorhanden sein, in dem die Mehrwegverpackun-
gen gereinigt, desinfiziert und getrocknet werden. Weitere Informationen zur Umsetzung der Mehrwegange-
botspflicht im Leitfaden der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): https://www.laga-on-
line.de/documents/laga-leitfaden-mw-pflicht_2_1685081261.pdf. 

Hinweis: Aufgrund der anstehenden Novellierung der EU-Verpackungsverordnung können sich gesetzliche 
Neuerungen ergeben. Der nächste Absatz befindet sich derzeit in Bearbeitung: 

Die Verwendung von Einwegverpackungen, also Verpackungen, die nach Gebrauch nicht mehr für den glei-
chen Zweck wiederverwendet werden, ist im Verpackungsgesetz (VerpackG) geregelt. Insbesondere fallen da-
runter Verkaufsverpackungen. Nach § 3 VerpackG sind dies Verpackungen, die als eine Verkaufseinheit aus 
Ware und Verpackung angeboten werden und beim Endverbraucher anfallen. Zu den Verkaufsverpackungen 
zählen auch Verpackungen die erst beim Letztvertreiber befüllt werden, um die Übergabe von Waren an den 
Endverbraucher ermöglichen oder unterstützen (Serviceverpackungen). Auch Papier- oder Kunststofftüten, in 
die lose Waren verpackt werden, gelten als Serviceverpackungen und damit als Verkaufsverpackungen. Sofern 
ein Direktvermarkter Verkaufsverpackungen in den Verkehr bringt, die typischerweise beim privaten Endver-
braucher oder vergleichbaren Stellen (wie Gaststätten oder Bildungseinrichtungen) anfallen, ist er verpflich-
tet, sich gemäß § 7 VerpackG einem flächendeckenden System zur Rücknahme der Verkaufsverpackungen 
(„Duales System“) anzuschließen. Hierzu muss ein privatrechtlicher Lizenzvertrag mit einer Entsorgungs-
firma geschlossen werden. Die Kosten bestimmen sich nach der Menge der Verpackungen. Sofern mehr als 
80 t Glas oder mehr als 50 t Karton, Papier etc. oder insgesamt mehr als 30 t Weißblech, Aluminium, Kunststoffe 
und Verbundstoffe jährlich in Verkehr gebracht werden, muss gemäß § 11 VerpackG eine Vollständigkeitser-
klärung über sämtliche befüllten Verkaufsverpackungen abgegeben werden. Allerdings müssen auch 

https://www.laga-online.de/documents/laga-leitfaden-mw-pflicht_2_1685081261.pdf
https://www.laga-online.de/documents/laga-leitfaden-mw-pflicht_2_1685081261.pdf
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unterhalb dieser Schwellen die pro Jahr verwendeten Verkaufsverpackungen nachweisbar sein, bzw. auf 
Verlangen der zuständigen Behörde eine Vollständigkeitserklärung vorgelegt werden.  

Die Möglichkeit, Verkaufsverpackungen selbst wieder zurückzunehmen, um sich nicht einem dualen System 
anschließen zu müssen, wurde 2014 abgeschafft, um Umgehungen und Missbrauch vorzubeugen. 

Bei Einwegverpackungen für Getränke mit dem Volumen 0,1 Liter bis 3,0 Liter muss gemäß § 9 VerpackV 
zudem ein Pfand in Höhe von mindestens 0,25 Euro brutto je Verpackung erhoben werden. Insbesondere be-
steht auch für Direktvermarkter die Verpflichtung, sowohl derartige Einweggetränkeverpackungen zurückzu-
nehmen als auch sich an einem bundesweit tätigen Pfandsystem zu beteiligen.  

Nicht der Pfandpflicht unterliegen Einweggetränkeverpackungen für  
− Alkoholerzeugnisse, die der Alkoholsteuer unterliegen, wenn sie in Einwegglasflaschen abgefüllt sind 
− Diätetische Getränke, die ausschließlich für die Säuglings- und Kleinkinderernährung angeboten werden, 

wenn sie in Einwegflaschen angeboten werden 
− Getränkekartons, Schlauch- und Standbeutelverpackungen 

Die Pfandpflicht für Kunststoff-Einwegflaschen wird ab dem. 1. Januar 2024 auch auf Milch- und Milchmischge-
tränke und sonstige trinkbare Milcherzeugnisse in Kunststoffflaschen ausgeweitet. Damit endet die Über-
gangsfrist. Seit Anfang 2022 sind alle Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff, nicht aber z. B. Getränkekartons 
und Schlauchbeutel pfandpflichtig. Für Milch und bestimmte Milcherzeugnisse galt bislang die Ausnahme (§ 
31 VerpackG). Nicht betroffen von der Pfandpflicht sind weiterhin Milch und Milchmischgetränke mit einem 
Milchanteil von mind. 50 Prozent im Einwegglas. 

Soweit diese pfandfreien Einweggetränkeverpackungen beim privaten Endverbraucher anfallen, muss sich der 
Vertreiber dennoch einem dualen System zur Rücknahme der Verkaufsverpackungen wie oben beschrieben 
anschließen. 

10. Warenautomaten 
Die Abgabe von Lebensmitteln mit Hilfe von Warenautomaten wird in der Direktvermarktung zunehmend in-
teressant, da die Abgabe von Waren auch ohne Anwesenheit eines Verkäufers erfolgen kann und Kunden je-
derzeit flexibel und anonym einkaufen können.  

Warenautomaten können grundsätzlich verfahrensfrei, also ohne Baugenehmigung errichtet werden, Art. 57 
Abs. 1 Nr. 12 Buchst. b) BayBO. 

Sofern ein Warenautomat in der Nähe einer Straße aufgestellt werden soll, ist das Straßenverkehrsrecht zu be-
achten. Weder durch den Warenautomaten selbst noch durch Werbung oder Hinweisschilder darf der Verkehr 
beeinträchtigt oder gefährdet werden. Mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde sollte frühzeitig Kontakt 
aufgenommen werden. 

Das Anbieten und Verkaufen von Waren in einem Warenautomaten unterliegt nicht dem Ladenschlussgesetz. 
Allerdings dürfen Arbeitnehmer außerhalb der Öffnungszeiten, die für die mit dem Warenautomaten in räumli-
chem Zusammenhang stehende Verkaufsstelle gelten, Warenautomaten nicht befüllen (§ 17 Abs. 5 LadSchlG). 

Bei der Abgabe aus dem Automaten muss ebenso wie beim Ladenverkauf sichergestellt sein, dass die angebo-
tenen Lebensmittel sicher und zum Verzehr geeignet sind. Insbesondere müssen die angebotenen Lebensmit-
tel den Anforderungen der VO (EG) Nr. 178/2002 (Basisverordnung) und dem Lebensmittel- und Futtermittel-
gesetzbuch (LFGB; 1) genügen (siehe Kapitel I.15). Auch durch den Automaten selbst dürfen keine Gefahren 
entstehen, z. B. durch verunreinigte Ausgabewege. Die angebotenen Waren sind regelmäßig zu überprüfen 
und gegebenenfalls aus dem Automaten zu entfernen, falls die Sicherheit des Lebensmittels nicht mehr garan-
tiert ist. 

Beim Verkauf von pfandpflichtigen Einwegverpackungen aus Automaten hat der Vertreiber die Rücknahme 
und Pfanderstattung durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu den Verkaufsau-
tomaten zu gewährleisten. 

Für in Warenautomaten angebotene Waren gelten grundsätzlich keine besonderen Kennzeichnungs- oder 
Hinweispflichten. Hinsichtlich der verpflichtenden Informationen, die nach der VO (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV; 
20) zur Verfügung zu stellen sind (siehe Kapitel I.13.), ist es ausreichend, wenn diese bei der Lieferung der 
Ware, also mit der Warenausgabe vorliegen (Art. 14 Abs. 3 LMIV).  

Bei der Abgabe von Rohmilch ist zu beachten, dass diese nur am Ort der Milchgewinnung erfolgen darf. Ein 
Warenautomat mit Rohmilch, der nicht am Ort der Milchgewinnung steht, ist nach § 17 Abs. 4 Tier-LMHV nicht 
zulässig, selbst wenn er nur 2 km vom Ort der Milchgewinnung entfernt steht. Bei Rohmilch ist zudem am 
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Abgabeort, also beim Automaten der Hinweis „Vor dem Verzehr abkochen“ (zwingende Formulierung) anzu-
bringen. Der Hinweis muss so angebracht und gestaltet sein, dass ein interessierter Verkäufer den Hinweis vor 
dem Erwerb ohne Hilfsmittel und ohne Suchen zur Kenntnis nehmen kann.  

Alle Milchabgabeautomaten, die bei der Ausgabe der Milch das Milchvolumen abmessen, unterliegen ab dem 
1. Januar 2023 den bundesrechtlichen Regelungen des Mess- und Eichrechts. Ausgenommen sind Milchabga-
beautomaten, bei denen der Jahresumsatz eines Direktvermarkters von derzeit 2.129,16 Euro und ein Betrag 
von derzeit 5,32 Euro je Geschäftsvorgang nicht überschritten wird. 

Die Voraussetzungen zum Aufstellen von Automaten und Vertrauenskassen im Allgemeinen sind in der Bro-
schüre „Direktvermarktung Automaten und Vertrauenskassen der LfL näher erläutert.  

11. Fernabsatz (Stand: 2017) 
Die Direktvermarkter können auch die neuen Vertriebswege gerade des Online-Handels jenseits von Hofladen 
oder Bauernmarkt nutzen. Hierbei ist zu beachten, dass aus Gründen des Verbraucherschutzes und der fehlen-
den Möglichkeit, den Direktvermarkter persönlich zu fragen, erweiterte Kennzeichnungs- und Hinweispflich-
ten gelten, damit der Verbraucher sein Informationsinteresse stillen kann. 

Hinsichtlich der Preisauszeichnung (siehe Kapitel I.12.) ist bei Waren, die Verbrauchern gewerbs- oder 
geschäftsmäßig oder regelmäßig in sonstiger Weise zum Abschluss eines Fernabsatzvertrages angeboten 
werden, zusätzlich anzugeben, dass die für Waren oder Leistungen geforderten Preise die Umsatzsteuer und 
sonstige Preisbestandteile enthalten. Ferner muss angegeben werden, ob zusätzlich Fracht-, Liefer- oder Ver-
sandkosten oder sonstige Kosten anfallen. Fallen zusätzliche Fracht-, Liefer- oder Versandkosten oder sonstige 
Kosten an, so ist deren Höhe anzugeben, soweit diese Kosten vernünftigerweise im Voraus berechnet werden 
können. 

Bezüglich der Hinweispflichten nach der Lebensmittelinformationsverordnung VO (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV; 
20 – siehe Kapitel I.13.) müssen bei Lebensmitteln, die durch den Einsatz von Fernkommunikationstechni-
ken zum Verkauf angeboten werden, die verpflichtenden Angaben über das jeweilige Lebensmittel mit Aus-
nahme des Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum vor dem Abschluss des Kaufvertrages verfügbar sein 
und auf dem Trägermaterial des Fernabsatzgeschäfts erscheinen oder durch andere geeignete Mittel, die vom 
Lebensmittelunternehmer eindeutig anzugeben sind, bereitgestellt werden (Art. 14 LMIV). Zusätzliche Kosten 
dürfen den Verbrauchern hierdurch nicht entstehen. Ferner müssen alle verpflichtenden Angaben – und damit 
auch das Mindesthaltbarkeitsdatum – über das jeweilige Lebensmittel für den Verbraucher zum Zeitpunkt der 
Lieferung verfügbar sein. 

12. Preisangabenverordnung (PAngV; 19) 
Wer Verbrauchern gewerbs- oder geschäftsmäßig oder regelmäßig in sonstiger Weise Waren oder Leistungen 
anbietet, hat die Gesamtpreisereise anzugeben. 

Bei losen Waren, d. h. bei Waren, die nicht in Fertigpackungen, in offenen Packungen oder in durch Rechtsvor-
schrift festgelegten Mengen vermarktet werden, ist der Grundpreis entsprechend der allgemeinen Verkehrs-
auffassung auf ein Kilogramm oder 100 Gramm bei nach Gewicht vermarkteter Ware bzw. auf 1 Liter oder 
100 Milliliter bei nach Volumen vermarkteter Ware zu beziehen (Preis je Mengeneinheit). Bei Waren, bei denen 
das Abtropfgewicht anzugeben ist, ist der Grundpreis auf das angegebene Abtropfgewicht zu beziehen. 

Bei Waren in Fertigpackungen, offenen Packungen oder als Verkaufseinheiten ohne Umhüllung, die nach Ge-
wicht oder Volumen angeboten oder unter Angabe von Preisen beworben werden, ist neben dem Gesamt-
preis auch entsprechend den losen Waren auch der Grundpreis, also der Preis je Mengeneinheit einschließlich 
der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile unmissverständlich, klar erkennbar und gut lesbar  anzuge-
ben. Ist der Grundpreis mit dem Gesamtpreis identisch, kann hierauf verzichtet werden. 

Kleine Direktvermarkter, bei denen die Warenausgabe überwiegend im Wege der Bedienung erfolgt und 
nicht im Rahmen eines Vertriebssystems, sind nicht zur Angabe des Grundpreises verpflichtet (§ 4 Abs. 3 Nr. 3 
PAngV). Bis zu welcher Grenze ein Direktvermarkter von dieser Ausnahme umfasst ist, bestimmt sich nach den 
Umständen des Einzelfalls. In der Regel dürfen maximal 200 m² Fläche je Verkaufsstelle vorliegen, der Kunde 
kann mehr als 50 % des Warensortiments nur mit Bedienung erhalten und einschließlich des Hauptbetriebes 
dürfen nicht mehr als insgesamt 8 Betriebsstätten, also von der Zentrale abhängige Filialen bzw. Verkaufsstel-
len, vorhanden sein. 

https://www.lfl.bayern.de/publikationen/informationen/161712/index.php
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13. Lebensmittelinformationsverordnung (VO (EU) Nr. 1169/2011, LMIV; 20) 
Die VO (EU) Nr. 1169/2011, die sogenannte Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV), löst die bisherigen 
Kennzeichnungspflichten des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs sowie der Lebensmittelkennzeich-
nungsverordnung weitgehend ab.  

Die LMIV gilt für alle Lebensmittel, die für den Endverbraucher oder den Anbieter von Gemeinschafts-
verpflegung bestimmt sind. Die bereitgestellten Informationen sollen den Verbrauchern ermöglichen, eine 
Wahl zu treffen, die ihren individuellen Ernährungswünschen und -bedürfnissen entspricht. Die Informationen 
dienen auch dem Gesundheitsschutz der Verbraucher. 

Grundsätzlich sind jedem Lebensmittel, das für die Lieferung an Endverbraucher oder Anbieter von Gemein-
schaftsverpflegung bestimmt ist, die von der LMIV vorgeschriebenen Informationen beizufügen. Informatio-
nen über Lebensmittel dürfen nicht irreführend sein. Die Informationen müssen zutreffend, klar und für die 
Verbraucher leicht verständlich sein. Die Verantwortung für die Informationen über ein Lebensmittel obliegt 
dem Lebensmittelunternehmer, unter dessen Namen oder Firma das Lebensmittel vermarktet wird, bei der 
Direktvermarktung also in der Regel dem Erzeuger und Hersteller der Lebensmittel. Der umfassende Katalog 
der Informationspflichten der LMIV betrifft jedoch nur vorverpackte Lebensmittel. Als vorverpackt gelten 
alle Lebensmittel, die vor dem Feilbieten verpackt worden sind. Lebensmittel, die erst auf Wunsch des Ver-
brauchers am Verkaufsort verpackt oder im Hinblick auf ihren unmittelbaren Verkauf (z. B. tagesübliche Ver-
kaufsmenge) vorverpackt werden, gelten als nicht vorverpackt (Art. 2 Abs. 2 Buchstabe e) LMIV). Für nicht vor-
verpackte Lebensmittel gelten andere Informationspflichten (Näheres siehe unten). 

a) Verpflichtend für jedes vorverpackte Lebensmittel (Art. 9 LMIV) sind folgende Angaben auf der Verpa-
ckung: 

1. die Bezeichnung des Lebensmittels (Art. 17 LMIV) 

2. das Verzeichnis der Zutaten (Art. 18 LMIV) in absteigender Reihenfolge nach ihrem Gewichtsanteil 

Für folgende Lebensmittel kann z.B. auf das Zutatenverzeichnis verzichtet werden (Art. 19 LMIV):  

− frisches Obst und Gemüse einschließlich Kartoffeln, das nicht geschält, geschnitten oder auf ähnliche 
Weise behandelt worden ist,  

− Käse, Butter, fermentierte Milch und Sahne, sofern nur die für die Herstellung notwendigen Milchin-
haltsstoffe, Lebensmittelenzyme und Mikroorganismen-Kulturen sowie für Käse (mit der Ausnahme von 
Schmelz- und Frischkäse) Salz zugesetzt wurden. 

− Lebensmittel, die nur aus einer einzigen Zutat bestehen, deren Bezeichnung mit der Zutatenbezeich-
nung identisch ist oder die Bezeichnung eindeutig auf die Art der Zutat schließen lässt, z. B. Forelle  
oder Karpfen. 

3. das Verzeichnis aller Stoffe, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können (Art. 21 LMIV) 

Die sog. Allergenkennzeichnung ist ein zentrales Element der LMIV und allen, auch nicht vorver-
packten Lebensmitteln beizufügen. Ausnahmsweise ist die Allergenkennzeichnung nicht erforderlich, 
wenn sich die Bezeichnung des Lebensmittels eindeutig auf den betreffenden Stoff oder das betreffende 
Erzeugnis bezieht, z. B. bei Räucherforelle auf Fisch oder Apfelmus auf Äpfel. 

4. die Nettofüllmenge (Art. 23 LMIV) 

Die Nettofüllmenge ist bei flüssigen Erzeugnissen in den Volumeneinheiten Litern, Zentilitern oder Millili-
tern, bei sonstigen Erzeugnissen in den Masseeinheiten Kilogramm oder Gramm anzugeben. Eine Aus-
nahme von dieser Angabe besteht für Lebensmittel, die normalerweise nach Stückzahlen in den Verkehr 
gebracht werden, wenn die Stückzahl von außen leicht zu sehen ist. 

5. das Mindesthaltbarkeitsdatum oder das Verbrauchsdatum (Art. 24 LMIV, Anhang X LMIV) 

Nicht angegeben werden muss das Mindesthaltbarkeitsdatum z.B. bei: 
− frischem Obst und Gemüse, einschließlich Kartoffeln, sofern es nicht geschält, geschnitten oder auf ähn-

liche Weise behandelt worden ist. Bei Keimen von Samen und ähnlichen Erzeugnissen wie Sprossen und 
Hülsenfrüchten muss das Mindesthaltbarkeitsdatum jedoch angegeben werden. 

− Wein, Likörwein, Schaumwein, aromatisierten Wein und ähnlichen Erzeugnissen aus anderen Früchten 
− Getränken mit einem Alkoholgehalt von 10 oder mehr Volumenprozent 
− Backwaren, die ihrer Art nach normalerweise innerhalb von 24 Stunden nach der Herstellung verzehrt 

werden. 

6. gegebenenfalls besondere Anweisungen für die Aufbewahrung und/ oder Anweisungen für die Verwen-
dung (Art. 25 LMIV) 
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7. der Name, bzw. die Firma und die Anschrift des Lebensmittelunternehmers 

8. für bestimmte Lebensmittel das Ursprungsland oder der Herkunftsort (vgl. Art. 26 LMIV) 

Bei frischem, gekühltem oder gefrorenem Fleisch von Schweinen, Schafen und Ziegen sowie von Hausge-
flügel, also Enten, Hühnern, Gänsen, Truthühnern und Perlhühnern, muss angegeben werden, in welchem 
Land das Tier aufgezogen und geschlachtet wurde. Für Rindfleisch gilt als Konsequenz auf die BSE-Krise ein 
eigenes System der Herkunftssicherung. Hiernach bestimmen sich auch die spezielleren Kennzeichnungs-
pflichten von frischen, gekühlten oder gefrorenen Rindfleisch (auch Hackfleisch). 

9. bei alkoholischen Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent die Angabe des 
vorhandenen Alkoholgehalts in Volumenprozent (Art. 28 Abs. 2 LMIV) 

10. die Nährwertdeklaration (Art. 30 f. LMIV). 

Seit 13. Dezember 2016 muss nach der LMIV für Lebensmittel grundsätzlich eine Nährwertdeklaration ge-
macht werden. Welche Angaben z.B. für Fischprodukte erforderlich sind, sind unter folgendem  Link der LfL 
zur Nährwertdeklaration von Fischprodukten nach der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) zu fin-
den: https://www.lfl.bayern.de/ifi/aquakultur/159370/index.php. 

Eine Ausnahme von der Nährwertdeklaration besteht nach Anhang V der LMIV z.B. für:  
− unverarbeitete Erzeugnisse, die nur aus einer Zutat oder Zutatenklasse bestehen, z. B. Kartoffeln, Eier 

oder unverarbeiteten Fisch 
− verarbeitete Erzeugnisse, die lediglich einer Reifungsbehandlung unterzogen wurden und die nur aus 

einer Zutat oder Zutatenklasse bestehen, z. B. Früchte oder Fleisch 
− Lebensmittel in Verpackungen oder Behältnissen, deren größte Oberfläche weniger als 25 cm² beträgt,  
− Lebensmittel, einschließlich handwerklich hergestellter Lebensmittel, die direkt in kleinen Mengen von 

Erzeugnissen durch den Hersteller an den Endverbraucher oder an lokale Einzelhandelsgeschäfte abge-
geben werden, die die Erzeugnisse unmittelbar an den Endverbraucher abgeben.. Ob es sich noch um 
eine direkte Abgabe in kleinen Mengen handelt, richtet sich dabei nach den Umständen des Einzelfalls. 
Feste Mengengrenzen gibt es hier nicht. Ebenso verhält es sich bei der Abgabe an lokale Einzelhandels-
geschäfte. Auch hier kommt es auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten an. Eine bayernweite Ab-
gabe an Einzelhändler erfüllt das Merkmal „lokal“ nicht mehr. 

11. weitere Angaben (Art. 10 LMIV) 

Neben den oben aufgeführten Angaben müssen für bestimmte Arten oder Klassen von Lebensmitteln, die 
in Anhang III der LMIV aufgeführt sind, zusätzlich weitere Angaben gemacht werden. So ist beispielsweise 
anzugeben, wenn Lebensmittel Süßstoffe enthalten oder Koffein zugesetzt wurden. Bei einugefrorenem 
Fleisch oder Fischereierzeugnissen ist das Einfrierdatum anzugeben. 

Die Einzelheiten zu den verpflichtenden Angaben, insbesondere zur Allergen- und Nährwertkenn-
zeichnung, sind in der Anlage 3 abgedruckt. 

Die Informationen sind an einer gut sichtbaren Stelle deutlich, gut lesbar und gegebenenfalls dauer-
haft anzubringen. An die Mindestschriftgröße werden dabei spezielle Anforderungen gestellt. 

Nährwert- oder gesundheitsbezogene Angaben auf der Verpackung, wie z. B. „fettarm“, „zuckerfrei“, 
„enthält wertvolle Omega-3-Fettsäuren“, „erhöht die Leistungsfähigkeit“, „senkt das Krebsrisiko“ oder „ver-
bessert die Sehfähigkeit“ unterliegen den strengen Anforderungen der sogenannten Health-Claims-Verord-
nung VO (EU) Nr. 1924/2006. Auch die Angabe „von Natur aus/natürlich“ fällt hierunter. Diese Angaben dür-
fen nur gemacht werden, wenn sie den in der Health-Claims-VO genannten Voraussetzungen genügen, 
insbesondere die erforderlichen Kennzeichnungen gemacht werden und die Aussage durch allgemein an-
erkannte wissenschaftliche Nachweise abgesichert ist.  

Sofern dem Lebensmittel Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt wurden, ist eine Nährwertkennzeichnung 
gemäß Art. 7 Abs. 3 VO (EG) Nr. 1925/2006 i. V. m. Art. 30 Abs. 1 LMIV verpflichtend, einschließlich des Ge-
samtgehaltes an Vitaminen und Mineralstoffen, den das Lebensmittel nach dem Zusatz aufweist. 

Die verpflichtenden Informationen sind gemäß den Voraussetzungen der LMIV zur Verfügung zu stellen, 
insbesondere müssen sie direkt auf der Verpackung oder auf einem an dieser befestigten Etikett ange-
bracht werden. Sie müssen an einer gut sichtbaren Stelle deutlich, gut lesbar und gegebenenfalls dauerhaft 
angebracht werden und dürfen keinesfalls durch andere Angaben, Bilder oder sonstiges Material verdeckt, 
undeutlich gemacht oder getrennt werden.  

Die Schriftgröße muss dabei eine x-Höhe von mindestens 1,2 mm aufweisen. Wenn die größte Oberfläche 
weniger als 80 cm² beträgt, muss die x-Höhe der Schriftgröße mindestens 0,9 mm betragen. Die Bezeich-
nung des Lebensmittels, die Nettofüllmenge sowie die Angabe des vorhandenen Alkoholgehalts in 

https://www.lfl.bayern.de/ifi/aquakultur/159370/index.php
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Volumenprozent (sofern gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. k) LMIV verpflichtend) müssen im selben Sichtfeld er-
scheinen.  

b) Für nicht vorverpackte Lebensmittel gelten andere Informationspflichten. Bei Lebensmitteln, die im 
Hinblick auf ihren unmittelbaren Verkauf vorverpackt und Endverbrauchern zur Selbstbedienung angebo-
ten werden, können die Nährwertkennzeichnung und die Angabe der Nettofüllmenge entfallen (§ 4 Abs. 1 
der Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung – LMIDV). 

Lebensmittel, die 
− ohne Vorverpackung zum Verkauf angeboten werden, 
− auf Wunsch des Endverbrauchers am Verkaufsort verpackt werden oder 
− im Hinblick auf ihren unmittelbaren Verkauf vorverpackt und nicht zur Selbstbedienung angeboten 

werden, 

müssen nur die Allergenkennzeichnung haben. Andere Informationen über das Lebensmittel können be-
reitgestellt werden, müssen dann aber zutreffend und nicht irreführend sein. 

Bei nicht vorverpackten Lebensmitteln sind die Angaben zu Allergenen gut sichtbar, deutlich und gut les-
bar auf einem Schild auf dem Lebensmittel oder in der Nähe des Lebensmittels oder durch einen Aushang 
in der Verkaufsstätte zu machen. Elektronische Informationen sind möglich, sofern die Angaben für den 
Endverbraucher unmittelbar und leicht zugänglich sind. Die Angaben können mündlich durch den Lebens-
mittelunternehmer selbst oder einen hinreichend unterrichteten Mitarbeiter gemacht werden, wenn die 
Auskunft auf Nachfrage des Endverbrauchers diesem unverzüglich vor Kaufabschluss und vor Abgabe des 
Lebensmittels mitgeteilt wird, eine schriftliche Aufzeichnung der bei der Herstellung des jeweiligen Le-
bensmittels verwendeten Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe, die Allergien oder Unverträglichkeiten aus-
lösen können, vorliegt und diese Aufzeichnung für die zuständige Behörde und auf Nachfrage auch für den 
Endverbraucher leicht zugänglich ist. Außerdem muss entweder bei dem Lebensmittel oder in der Ver-
kaufsstätte an gut sichtbarer Stelle und deutlich lesbar darauf hingewiesen werden, dass die Angaben über 
die Allergene mündlich erfolgen und auf Nachfrage eine schriftliche Aufzeichnung zugänglich ist. 

Bei zur Wiederverwendung bestimmten Glasflaschen, die eine nicht entfernbare Aufschrift tragen und 
dementsprechend weder ein Etikett noch eine Halsschleife noch ein Brustschild haben, sind nur die Be-
zeichnung des Lebensmittels, alle Allergene, die Nettofüllmenge, das Mindesthaltbarkeits- oder das Ver-
brauchsdatum und die Nährwertdeklaration aufzuführen, Art. 16 Abs. 1 LMIV. Hier müssen die Bezeichnung 
des Lebensmittels, die Nettofüllmenge sowie die Angabe des vorhandenen Alkoholgehalts in Volumenpro-
zent nicht im selben Sichtfeld erscheinen. 

Bei Verpackungen oder Behältnissen, deren größte Oberfläche weniger als 10 cm² beträgt, müssen nur die 
Bezeichnung des Lebensmittels, alle Allergene, die Nettofüllmenge und das Mindesthaltbarkeits- oder das 
Verbrauchsdatum auf dem Etikett oder der Packung anzugeben. Das Zutatenverzeichnis muss auf andere 
Weise angegeben werden oder dem Verbraucher auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden, Art. 16 Abs. 2 
LMIV. Hier müssen die Bezeichnung des Lebensmittels, die Nettofüllmenge sowie die Angabe des vorhan-
denen Alkoholgehalts in Volumenprozent nicht im selben Sichtfeld erscheinen. 

Bei Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent kann auf das Zutatenverzeichnis 
sowie die Nährwertdeklaration verzichtet werden, Art. 16 Abs. 4 LMIV. Abweichend hiervon ist Bier, das als 
vorverpacktes Lebensmittel abgegeben wird, gemäß § 3 LMIDV beim Inverkehrbringen mit einem Ver-
zeichnis der Zutaten zu kennzeichnen. 

Werden frisches unverarbeitetes Obst oder Gemüse offen, also nicht vorverpackt, angeboten, ist nach der 
LMIV grundsätzlich nur die Allergenkennzeichnung erforderlich. Diese wird jedoch in der Regel entfallen, 
da frisches unverarbeitetes Obst oder Gemüse entweder keine Stoffe enthält, die Allergien oder Unverträg-
lichkeiten auslösen können, oder aber weil sich die Bezeichnung des Lebensmittels eindeutig auf den be-
treffenden Stoff oder das betreffende Erzeugnis bezieht (z. B. Sellerie) (Ausnahme gem. Art. 12 Abs. 5, 
Art. 44, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c), Art. 21 Abs. 1 Unterabsatz 4 LMIV).Gleiches gilt für offen angebotenes 
frisches Fleisch (nähere Ausführungen zur Kennzeichnung von Rindfleisch finden sich in Anlage 3 Nr. 9). 

Auch wenn nach der LMIV keine Angaben erforderlich sind, müssen dennoch die Preise gemäß der PAngV 
angegeben werden (siehe Kapitel I.12.). 

Zum Teil gelten besondere Kennzeichnungsvorschriften, z. B. für Käse (Käseverordnung – KäseV; 26) und 
Butter (Butterverordnung – ButterV; 27 – i.V.m. Anhang XV der VO (EG) Nr. 1234/2007). 

Weitere Auskünfte erteilt die Lebensmittelüberwachung der Kreisverwaltungsbehörden. 
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14. Infektionsschutzgesetz (IfSG; 13) 
Personen, die über den privaten, hauswirtschaftlichen Bereich hinaus gewerbsmäßig in Küchen von Gaststät-
ten und sonstigen Einrichtungen mit oder zur Gemeinschaftsverpflegung beschäftigt sind oder sonst mit dem 
Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen bestimmter Produkte gemäß § 42 Absatz 2 IfSG (z. B. Backwaren 
mit nicht durchgebackener Füllung oder Auflage, Eiprodukte, Fleisch und Fleischerzeugnisse, Fisch und Fi-
scherzeugnisse Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis und Speiseeis) beschäftigt sind und mit diesen Produk-
ten in Berührung kommen, benötigen vor der erstmaligen Aufnahme ihrer Tätigkeit eine infektionshygieni-
sche Belehrung (einschließlich Bescheinigung hierüber, die nicht älter als drei Monate sein darf) durch das 
Landratsamt (Gesundheitsamt) oder durch einen vom Gesundheitsamt beauftragten Arzt. Die Belehrung kann 
auch online durchgeführt werden.  

Nach Aufnahme der Tätigkeit und alle zwei Jahre müssen sie durch ihren Arbeitgeber gemäß § 43 Absatz 4 
IfSG entsprechend belehrt werden, was zu dokumentieren ist. Die Bescheinigung über die Belehrung sowie die 
Dokumentation über die letzte Belehrung des Arbeitgebers müssen beim Arbeitgeber aufbewahrt und auf 
Verlangen der zuständigen Behörde vorgelegt werden (§ 43 IfSG). Sofern ehrenamtliche Helfer bei Vereinsfes-
ten oder ähnlichen Veranstaltungen mitwirken, ist es ausreichend, diese durch Aushändigung des Merkblatts 
„Leitfaden für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln; für ehrenamtliche Helfer bei Vereinsfesten und ähnli-
chen Veranstaltungen“, über die wesentlichen infektions- und lebensmittelhygienischen Grundregeln zu infor-
mieren. Ein entsprechendes Merkblatt ist hier verfügbar: Leitfaden sicherer Umgang mit Lebensmitteln (bay-
ern.de) 

Weitere Auskünfte erteilt das zuständige Gesundheitsamt vor Ort. 

15. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB; 1) und Basisverordnung 
(VO (EG) Nr. 178/2002)  

Die VO (EG) Nr. 178/2002 (Basisverordnung) ist eine Art „Grundgesetz“ des Lebensmittelrechts, das den Schutz 
der Verbraucher vor Gesundheitsschäden und Täuschung sicherstellen soll. Verpflichtungen für 
Lebensmittelunternehmer ergeben sich darüber hinaus aus dem in Deutschland geltenden LFGB. 

Die Grundsätze sind dabei: 
Verantwortlich für die Sicherheit eines Lebensmittels ist jede Person, die mit einem Lebensmittel umgeht 
und/oder es in den Verkehr bringt, gleichgültig, ob mit der Absicht der Gewinnerzielung oder nicht (die EU-
Verordnung spricht von „Lebensmittelunternehmer“). 

Lebensmittel, die nicht sicher sind, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden. Als nicht sicher gelten Lebensmit-
tel, wenn davon auszugehen ist, dass sie gesundheitsschädlich oder für den Verzehr durch den Menschen un-
geeignet sind. 

Jeder Lebensmittelunternehmer, auch ein direktvermarktender Landwirt, muss die zuständige Lebensmittel-
überwachungsbehörde informieren, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass ein von ihm in den Verkehr 
gebrachtes Lebensmittel Vorschriften zum Schutz der Gesundheit nicht entspricht. Zudem muss er unverzüg-
lich Verfahren einleiten, um das betreffende Lebensmittel vom Markt zu nehmen (Art. 19 Abs. 1 Basisverord-
nung). Voraussetzung ist, dass Tatsachen gegeben sind, die eine derartige Annahme begründen. Dies ist bei-
spielsweise bei der Überschreitung eines Grenzwerts für einen Rückstand der Fall. Die vorsätzliche oder fahr-
lässige Verletzung dieser Unterrichtungspflicht kann ein Bußgeld nach sich ziehen (§ 60 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. d) 
bis g) LFGB).  

Für die Direktvermarktung sind u. a. folgende Regelungen auf der Grundlage des LFGB von Bedeutung: Es ist 
verboten, Lebensmittel mit erhöhten Rückständen von u. a. Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- und 
Düngemitteln sowie anderen Schadstoffen in den Verkehr zu bringen (§ 9 LFGB). Die rechtlich bindenden 
Höchstmengen sind in entsprechenden Verordnungen festgelegt. 

Am 1. September 2008 wurden mit dem vollständigen Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 über 
Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ur-
sprungs1 die Höchstmengen für Pflanzenschutzmittelrückstände in den Staaten des europäischen Wirtschafts-
raums vollständig harmonisiert. Diese Höchstmengen gelten unmittelbar auch in Deutschland, so dass das zu-
vor geltende nationale Recht, die Rückstands-Höchstmengenverordnung (RHmV), bezüglich Rückstände von 

 
1  Die konsolidierte Fassung finden Sie unter  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20080410:DE:PDF 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/lebensmittel/allg_lebensmittel/hygiene/leitfaden.htm
https://www.stmuv.bayern.de/themen/lebensmittel/allg_lebensmittel/hygiene/leitfaden.htm
http://www.gesetze-im-internet.de/rhmv_1994/index.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20080410:DE:PDF
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Pflanzenschutzmitteln abgelöst wurde. Höchstmengen an Schädlingsbekämpfungsmitteln sowie anderen 
Schadstoffen regelt in Deutschland weiterhin die RHmV (9), soweit diese nicht auf EU-Ebene festgelegt sind. 

Die zulässigen Höchstmengen für Mykotoxine in Lebensmitteln wie z. B. Nüsse, getrocknete Früchte sowie Ge-
treide, Mais, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse sind in der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 zur Festset-
zung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln1 festgelegt. Die nationale Verord-
nung zur Begrenzung von Kontaminanten in Lebensmitteln (Kontaminanten-Verordnung; 10) sieht Höchst-
gehalte für Mykotoxine in Erzeugnissen vor, die nicht von den EU-Verordnungen erfasst sind. 

Für Fragen und weitergehende Auskünfte steht die Kreisverwaltungsbehörde zur Verfügung. 

16. Lebensmittelhygienerecht 
Wer Lebensmittel produziert und in den Verkehr bringt, gleich, ob mit der Absicht der Gewinnerzielung oder 
nicht, gilt als „Lebensmittelunternehmer“. Direktvermarktende Landwirte müssen deshalb – als Lebensmittel-
unternehmer – die lebensmittelhygienischen Vorschriften einhalten. Der Bereich der Lebensmittelhygiene ist 
überwiegend durch unmittelbar geltendes EU-Recht, das sogenannte Hygienepaket geregelt. Das EU-Hygiene-
paket umfasst u. a. folgende wichtige Verordnungen: 

− VO (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des  
Lebensmittelrechts (Basisverordnung) 

− VO (EG) Nr. 852/2004, Verordnung über Lebensmittelhygiene (6)  
− VO (EG) Nr. 853/2004, Verordnung mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen 

Ursprungs (6a)  
− VO (EG) Nr. 2017/625 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der 

Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, 
Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel (6b). 

Für alle Lebensmittelunternehmer gelten die allgemeinen Anforderungen an Hygiene und Buchführung der 
Anhänge I (Primärproduktion) bzw. II (für alle anderen Lebensmittelunternehmer außerhalb der Primärproduk-
tion) der VO (EG) Nr. 852/2004 (s. Anlagen 4 und 8). Diese beinhalten im Wesentlichen den sorgfältigen Um-
gang mit Lebensmitteln.  

Dazu gehören: 

− die Basishygiene (z. B. grundlegende Sauberkeit in Räumen, von Geräten, Schutz vor Schädlingen usw.),  
− die Prozesshygiene (sorgfältige Be- und Verarbeitung der Lebensmittel, aus hygienischer Sicht sinnvoller 

und möglichst kreuzungsfreier Arbeitsablauf, Einhaltung von Erhitzungstemperaturen und -zeiten), 
− die Personalhygiene (z. B. saubere Arbeitskleidung, Einhaltung der Anforderungen des Infektionsschutzge-

setzes, persönliche Hygiene) und  
− die sachgemäße Abfallbehandlung.  

Nähere Informationen sind in der „Hygieneleitlinie für Direktvermarkter“ des Deutschen Bauernverbands und 
der Fördergemeinschaft „Einkaufen auf dem Bauernhof enthalten: https://einkaufen-auf-dem-bauern-
hof.com/fileadmin/user_upload/downloads/EadB-Hygieneleitlinien_fuer_Direktvermarkter.pdf. Es muss bei-
spielsweise über die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Tierarzneimitteln, die Herkunft der Tiere und 
Futtermittel sowie aufgetretene Krankheiten, die die Sicherheit von Erzeugnissen tierischen Ursprungs beein-
trächtigen könnten, Buch geführt werden. Zudem besteht die Verpflichtung, Maßnahmen zur Vermeidung von 
Gefahren „in geeigneter Weise“ zu dokumentieren. Dies kann z. B. eine Liste sein, in der die regelmäßige Kon-
trolle und Reinigung von z. B. der Lagerstätte für Pflanzenschutzmittel oder des Futtersilos dokumentiert wird. 
Leitfäden und Checklisten hierfür sind bei den Berufsverbänden zu erhalten. 

Lebensmittelunternehmer müssen sich bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde, Abteilung Veterinärwe-
sen, registrieren lassen bzw. bedürfen einer Zulassung durch die Regierung (Art. 6 Abs. 2 und 3 der VO (EG) 
Nr. 852/2004 bzw. Art. 4 Abs. 1 VO (EG) Nr. 853/2004). Hinweise dazu finden Sie im Internet auf einer Seite des 
Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz unter  

http://www.stmuv.bayern.de/themen/lebensmittel/allg_lebensmittel/betriebe/index.htm und in den folgen-
den Kapiteln über die einzelnen Produktgruppen. 

 
1 VO (EG) Nr. 1881/2006, konsolidierte Fassung 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/kmv/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/kmv/gesamt.pdf
https://einkaufen-auf-dem-bauernhof.com/fileadmin/user_upload/downloads/EadB-Hygieneleitlinien_fuer_Direktvermarkter.pdf
https://einkaufen-auf-dem-bauernhof.com/fileadmin/user_upload/downloads/EadB-Hygieneleitlinien_fuer_Direktvermarkter.pdf
http://www.stmuv.bayern.de/themen/lebensmittel/allg_lebensmittel/betriebe/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1881:20100701:DE:PDF
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Ergänzt und konkretisiert wird das Hygienepaket durch nationale Verordnungen. Zu nennen sind hier insbe-
sondere  
− die Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV; 7) und  
− die Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV; 8). 

Diese enthalten auch Ausnahmen für die Abgabe kleiner Mengen von pflanzlichen Primärerzeugnissen sowie 
bestimmter Primärerzeugnisse und Lebensmittel tierischen Ursprungs direkt an den Verbraucher. Auch bei der 
Abgabe kleiner Mengen der genannten Erzeugnisse sind Maßnahmen zu ergreifen, die eine gute Hygienepra-
xis sicherstellen. Die konkreten Regelungen hierzu sind in § 5 und Anlage 2 der LMHV sowie §§ 3 und 4 mit An-
lagen 1 bis 4 zur Tier-LMHV enthalten (s. Anlagen 7, 10 bis 17 zu dieser Broschüre). Die allgemeine Hygiene-
klausel des § 3 LMHV, wonach die Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung beim Herstellen, Behandeln und 
Inverkehrbringen vermieden werden muss, erstreckt sich in Satz 2 auch auf den Umgang mit lebenden Tiere, 
von denen Lebensmittel gewonnen werden. 

Die genauen Anforderungen (insbesondere auch Vorschriften für betriebseigene Kontrollen ergeben sich aus 
der nationalen LMHV (s. Anlagen 5 und 6) und der LMHV (s. §  21 und Anlage 7) sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene (Anhang I Teil A – s. Anlage 4 – und Anhang II – s. Anlage 8) und An-
hang III der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen 
Ursprungs (s. Anlage 9).  

Die Einhaltung der Regelungen zur Hygiene und Lebensmittelsicherheit wird von den Kreisverwaltungsbehör-
den bzw. den Regierungen risikoorientiert kontrolliert. Diese sind auch Ansprechpartner für Fragen. 

In den Kapiteln III bis X werden die Anforderungen für die einzelnen Produktgruppen 
erläutert. 

Weitergehende Erläuterungen und Checklisten werden ins GQS Bayern eingestellt. Sie finden sie hier: 
http://www.lfl.bayern.de/iem/qualitaetssicherung/15240/ 

II. Qualitätskennzeichen 

Qualitätskennzeichen 

1. Ökologischer Landbau 
Produkte aus ökologischem Landbau werden stetig nachgefragt und können höhere Preise erzielen. Eine 
Kennzeichnung als „Öko/Bio“ ist möglich und zulässig, wenn bei Erzeugung und Verarbeitung die Vorgaben 
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sog. Ökoverordnung; 21) eingehalten wurden. Dort sind einheitlich für die 
Europäische Union die Mindestbedingungen des ökologischen Landbaus definiert. 

Der Anwendungsbereich der Ökoverordnung erstreckt sich gem. Art. 1 Abs. 2 der Ökoverordnung auf lebende 
oder unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Ver-
wendung als Lebensmittel bestimmt sind, Futtermittel, vegetatives Vermehrungsmaterial und Saatgut für den 
Anbau. 

Die Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei wild lebender Tiere gelten nicht als aus ökologischer/ biologischer 
Produktion stammend. Karpfen, Forellen oder andere Fische aus Aquakultur können aber als Öko-/Bio-Ware 
ausgelobt werden.  

Zum Schutz des ökologischen Landbaus, aber auch des lauteren Wettbewerbs, dürfen landwirtschaftliche Pro-
dukte nur dann als Erzeugnis aus ökologischem Landbau gekennzeichnet werden, wenn das Erzeugnis gemäß 
den Vorschriften der Ökoverordnung erzeugt oder aus einem Drittland im Rahmen der Regelung der Ökover-
ordnung eingeführt wurde und es von einem Unternehmen erzeugt oder eingeführt wurde, das den Kontroll-
regelungen der Ökoverordnung unterliegt. Jede Kontrollstelle hat eine bundesweit gültige Kontrollstellen-
nummer, die bei allen Öko-Lebensmitteln auf der Verpackung stehen muss. Die Erzeugnisse müssen mit Name 
und/oder Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle gekennzeichnet werden. 

Auf vorverpackten Lebensmitteln (das ist in der Regel Zukaufsware), die als „öko/bio“ gekennzeichnet werden, 
muss zusätzlich das EU-Bio-Logo erscheinen. Wird das EU-Bio-Logo verwendet, müssen im selben Sichtfeld 
auch die Angabe des Orts der Erzeugung der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe erscheinen (EU-

http://www.lfl.bayern.de/iem/qualitaetssicherung/15240/
http://www.lfl.bayern.de/iem/qualitaetssicherung/15240/
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Landwirtschaft, Nicht-EU-Landwirtschaft oder EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft, bzw. bei allen Ausgangsstoffen 
aus einem Land Angabe dieses Landes).  

 

Große Bedeutung für die ordnungsgemäße Durchführung der Ökoverordnung kommt dem dort vorgeschrie-
benen Kontrollsystem zu. Alle landwirtschaftlichen Betriebe, die Ökoprodukte erzeugen oder vermarkten, ha-
ben diese Tätigkeit bei der 

Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft 
Institut für Ernährungswirtschaft und Märkte 

Menzinger Str. 54, 80638 München, Tel. 089 17800-0 

(Kontrollbehörde) anzumelden (Art. 28 Abs. 1 der Ökoverordnung). Die Kontrollbehörde hat private Unterneh-
men als Kontrollstellen zugelassen und mit der Durchführung des Kontrollverfahrens beliehen.  

Informationen zum ökologischen Landbau können auch unter http://www.lfl.bayern.de/ Rubrik „Märkte, Öko-
logischer Landbau“ abgerufen werden. 

Für weitere Fragen zu den Erzeugungs- und Rechtsvorschriften sowie zum Kontrollverfahren wenden steht die 
oben genannte Kontrollbehörde zur Verfügung.  

Geschützte Ursprungsbezeichnung bzw. geschützte geographische Angabe 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 (24) 

Für bestimmte Lebensmittel und Agrarerzeugnisse können nach der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 (24) Her-
kunftsbezeichnungen europaweit geschützt werden.  

Die geschützten Produkte müssen eine bestimmte Spezifikation (vor allem Art und Beschreibung des Erzeug-
nisses) einhalten und insbesondere einen engen Bezug zwischen den Eigenschaften bzw. der Wertschätzung 
der Produkte und der geographischen Herkunft aufweisen. 

Die geschützte Bezeichnung darf nur verwenden, wer die Anforderungen der jeweiligen Spezifikation erfüllt 
und die Herstellung der Produkte vor der Vermarktung durch eine zugelassene unabhängige Kontrollstelle 
kontrollieren lässt. Werden Agrarerzeugnisse und Lebensmittel unter einer eingetragenen und geschützten 
Bezeichnung vermarktet, so müssen der eingetragene Name und das zugehörige Unionszeichen gemeinsam 
abgebildet werden. Beide Elemente müssen an gut sichtbarer Stelle, deutlich, gut lesbar und dauerhaft ange-
bracht werden. Zusätzlich können die Angaben "geschützte Ursprungsbezeichnung" sowie "geschützte geo-
grafische Angabe" oder deren Abkürzungen (g.U./g.g.A.) verwendet werden (z. B. Allgäuer Bergkäse g.U.) 

Geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) 
Das Siegel „Geschützte Ursprungsbezeichnung“ (g.U.) darf nur ein Produkt tragen, das seine Güte oder 
Eigenschaften überwiegend oder ausschließlich den geografischen Verhältnissen einschließlich der natürli-
chen und menschlichen Einflüsse verdankt. Diese starke Prägung und enge Verbindung mit der Region ist nur 
möglich, wenn die Erzeugung, die Zubereitung und die Verarbeitung, also alle drei Produktionsschritte, in dem 
eingegrenzten Gebiet erfolgen. 

 

http://www.oekolandbau.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin%2Fredaktion%2Flogos%2FEU-Bio_Logo.JPG&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style=%22margin:0;%20background:
http://www.lfl.bayern.de/
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Geschützte geografische Angabe (g.g.A.) 
Die Bezeichnung „Geschützte geografische Angabe“ (g.g.A.) erhalten Produkte, deren Qualität, Ansehen oder 
eine andere Eigenschaft wesentlich auf diesen geografischen Ursprung zurückzuführen ist. Die Region hat also 
dem Produkt einen deutlichen „Stempel“ aufgedrückt und es geprägt. Es müssen daher möglichst viele, aber 
wenigstens einer der Produktionsschritte in dem abgegrenzten geografischen Gebiet erfolgen. Die g.g.A. ist 
deshalb beispielsweise für Produkte geeignet, bei denen einzelne Vorstufen nicht in dem geografischen Ge-
biet erzeugt werden können (z. B. orientalische Gewürze für den Nürnberger Lebkuchen). 

 

Spirituosen mit geografischer Angabe (g.A.) 

Spirituosen mit einer geografischen Angabe (g.A.) sind mit der Spirituosengrundverordnung (EU) 2019/787 
durch die EU geschützt. Gemäß der geltenden VO muss eine Spirituose mit geografischer Angabe, die ein geo-
grafisches Gebiet innerhalb der EU betrifft, vor der Vermarktung auf die Einhaltung der Spezifikation (= techni-
sche Unterlage) durch eine zuständige Behörde (oder durch eine Kontrollstelle) kontrolliert werden. 

Um für den Verbraucher eine klare Kennzeichnung von Spirituosen in der gesamten EU zu gewährleisten, darf 
das EU-Zeichen für eine "geschützte geografische Angabe" (nach erfolgter Erstkontrolle) bei der Auslobung 
verwendet werden. 

Das EU-Zeichen muss dabei zusammen mit dem eingetragenen Namen – und in direktem Zusammenhang mit 
diesem – abgebildet werden. 

Weitergehende Informationen sind bei der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Ernäh-
rungswirtschaft und Märkte (Kontrollbehörde) unter www.lfl.bayern.de  – Märkte – Geschützte Herkunftsbe-
zeichnungen – zu erhalten (https://www.lfl.bayern.de/iem/herkunftsbezeichnungen/index.php). Auskunft ge-
ben auch die jeweiligen Schutzverbände (z. B. Teichgenossenschaft der Oberpfalz für den Oberpfälzer Karpfen 
oder der Milchwirtschaftliche Verein Bayern e. V.). 

2. Qualitätszeichen „Geprüfte Qualität – Bayern“ für Erzeugnisse der Bayerischen 
Land- und Ernährungswirtschaft 

Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) ist Träger 
des bayerischen Qualitäts- und Herkunftssicherungsprogramms „Geprüfte Qualität – Bayern “.  
Dieses Qualitätssicherungsprogramm mit regionalem Herkunftsnachweis stellt übergesetzliche Anforderun-
gen an die Erzeugung und Kontrolle der jeweiligen Produkte. 

Landwirtschaftliche Betriebe, die an diesem Programm teilnehmen und ihre landwirtschaftlichen Produkte an-
hand dieser verschärften Anforderungen erzeugen, können ihre Produkte mit dem Qualitätszeichen  
„Geprüfte Qualität – Bayern“ auszeichnen und vermarkten. Das Qualitätszeichen ist markenrechtlich ge-
schützt.  

 

Das StMELF überträgt die Lizenz für die Zeichenvergabe an Organisationen, Verbände oder Zusammen-
schlüsse im Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft (Lizenznehmer). Die Lizenznehmer verleihen nach 
entsprechender Prüfung den Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft sowie dem Handel das Recht 
zur Nutzung des Zeichens (Zeichennutzer). Die Lizenznehmer prüfen auf allen Erzeugungs-, Be- und Verarbei-
tungs- sowie Vermarktungsstufen die Einhaltung der in den Qualitäts- und Prüfbestimmungen geforderten 

http://www.lfl.bayern.de/
https://www.lfl.bayern.de/iem/herkunftsbezeichnungen/index.php


24 

Vorgaben. Sie sorgen durch Kontrollen und Zertifizierung für die Einhaltung der vorgegebenen Qualitäts- und 
Prüfbestimmungen. 

Das Zeichen wird von Verbrauchern, Handel und Verarbeitern als verlässliches Regionalkennzeichen geschätzt. 
Folglich kann das Vertrauen des Verbrauchers in die regionalen Qualitätserzeugnisse durch Verwendung die-
ses Zeichens gestärkt werden. 

Das Zeichen „Geprüfte Qualität – Bayern“ kann für diejenigen Produkte verwendet werden, für die Qualitäts- 
und Prüfbestimmungen erlassen wurden. Die jeweiligen Lizenznehmer erteilen Auskunft über die Aufnahme-
voraussetzungen. 

Die Produktebereiche, für die Qualitäts- und Prüfbestimmungen erlassen und von der EU-Kommission geneh-
migt sind, finden sich unter https://www.gq-bayern.de/produkte-und-hersteller/produktsortiment/. Die Li-
zenznehmer sind hier aufgelistet: www.gq-bayern.de/service/ansprechpartner/. 

Weitergehende Informationen sind unter www.stmelf.bayern.de – Ernährung – Markt und Absatz – Markt und 
Qualitätspolitik – sowie unter https://www.gq-bayern.de/ zu finden. 

3. Qualitätszeichen „Bio-Siegel – Bayern“ – Bio aus der Region 
Bei der Zielgruppe der Käufer von Ökoprodukten besteht ein besonderes Interesse an heimischen Öko-Erzeug-
nissen und einer Vermarktung auf möglichst kurzen Wegen. Das Bio-Siegel mit Herkunftsnachweis „Bayern“ 
garantiert den Verbrauchern auf einen Blick ökologische Erzeugung und Verarbeitung, sowie die Herkunft der 
Rohstoffe aus und deren Verarbeitung in der ausgelobten Region. Im Prinzip können alle Unternehmen der 
Land- und Ernährungswirtschaft sowie des Handels in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union das Bio-
Siegel mit oder ohne Herkunftsnachweis zur Kennzeichnung ihrer Erzeugnisse einsetzen. Voraussetzung ist 
die Einhaltung der Programmbestimmungen für das Bio-Siegel sowie der Abschluss eines Zeichennutzungs-
vertrages mit einem anerkannten Lizenznehmer.  

 

Die teilnehmenden Erzeuger müssen ihren gesamten landwirtschaftlichen Betrieb auf der Grundlage der 
Ökoverordnung bewirtschaften. Daneben müssen sie die zusätzlichen Qualitätskriterien erfüllen: 

− Auf den Ackerflächen müssen mindestens 20 % Leguminosen in der Fruchtfolge angebaut werden. 
− Im Sommer müssen bei Wiederkäuern erhebliche Anteile des Grundfutters aus Grünfutter bestehen. Aus-

schließliche Silagefütterung ist nicht gestattet. 
− Für Schweine und Geflügel gelten folgende Tierbesatz-Obergrenzen/ha: 

• Mastschweineplätze: 10 
• Legehennen: 140 

• Masthähnchen: 280 
• Junghennen: 280 
• Mastenten: 210 
• Mastputen: 140 

• Mastgänse: 280 
• Zuchtsauen: 6,5 
• Ferkel: 74. 

− Keine Verwendung von frischem, getrocknetem oder kompostiertem Geflügelmist und kein Zukauf von 
flüssigen tierischen Exkrementen (Gülle, Jauche etc.) aus konventioneller Erzeugung. 

− Verwendung von kompostierten oder fermentierten Haushaltsabfällen nur bei Vorlage zusätzlicher Öko-
Gütesicherungskriterien. 

− Keine Verwendung von Produkten oder Nebenprodukten tierischen Ursprungs in der Düngung mit Aus-
nahme von Huf-, Haar- und Hornmehl. 

− Zukauf von organischen Düngern auf max. 40 kg N/ha beschränkt; ausgenommen sind Gartenbau und 
Dauerkulturen. 

http://www.gq-bayern.de/service/ansprechpartner/
http://www.stmelf.bayern.de/
https://www.gq-bayern.de/
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− Bei Einsatz von Kupferpräparaten ist die Wirkstoffmenge auf maximal 3 kg/ha und Jahr begrenzt (Hopfen-
anbau maximal 4 kg/ha und Jahr). 

− Im Gemüsebau kein Einsatz von erdenlosen Kulturverfahren außer Sprossenerzeugung. 
− Mindestens 50 % der Futtermittel müssen auf dem eigenen Betrieb oder in festen Futter-/Mistkooperatio-

nen erzeugt werden (Ausnahme Kleinerzeuger: Bestände unter 1 000 Legehennen, 30 Zuchtsauen, 
60 Mastschweineplätzen, 10 Pferden). 

Die Lizenznehmer, die das Recht zur Nutzung des Bio-Siegels mit oder ohne Herkunftsnachweis verleihen, 
sind hier zu finden: https://www.biosiegel.bayern/ueber-das-siegel/.  

Direktvermarkter, die aufgrund des hohen ökologischen Standards und ggf. des regionalen Bezugs ihrer land-
wirtschaftlichen Produkte über die Kennzeichnung nach der Ökoverordnung hinaus das Bio-Siegel verwen-
den wollen, erhalten bei den jeweiligen Lizenznehmern Auskunft über die einzuhaltenden Qualitäts- und Prüf-
bestimmungen.  
Die Einhaltung der in den Qualitäts- und Prüfbestimmungen geforderten Vorgaben wird auf allen Erzeugungs-
, Be- und Verarbeitungs- sowie Vermarktungsstufen von neutralen Prüfeinrichtungen (z.B. Öko-Kontrollstellen) 
überprüft. Zuständige Kontrollbehörde ist die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter folgendem Link: http://www.biosiegel.bayern/de/home/.  

4. „Ohne Gentechnik“ – Kennzeichnung  
Die gesetzlichen Regelungen zur - freiwilligen - Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ sind im Gesetz zur Durch-
führung der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Gentechnik und über die 
Kennzeichnung ohne Anwendung gentechnischer Verfahren hergestellter Lebensmittel EG- Gentechnik-
Durchführungsgesetz - (EGGenTDurchfG) festgelegt.  

Nach den Bestimmungen des EGGenTDurchfG darf die Angabe „ohne Gentechnik“ nur verwendet werden, 
wenn 
− das Lebensmittel und die Lebensmittelzutaten keine gentechnisch veränderten Organismen (GVO) sind 

und auch nicht aus GVO hergestellt wurden und  
− keine durch GVO hergestellten Lebensmittel, Lebensmittelzutaten, Lebensmittelzusatzstoffe oder Verarbei-

tungshilfsstoffe verwendet wurden.  

Sollen Lebensmittel tierischen Ursprungs als „ohne Gentechnik“ ausgelobt werden, gilt zusätzlich zu den o. g. 
Kriterien: 
− Vor Beginn der Gewinnung des Lebensmittels darf abhängig von der Tierart für einen jeweils festgelegten 

Zeitraum kein Futtermittel verwendet worden sein, das als gentechnisch verändert gekennzeichnet war 
(bei Rindern für die Fleischerzeugung zwölf Monate und auf jeden Fall mindestens drei Viertel des Lebens; 
bei Schweinen vier Monate; bei milchproduzierenden Tieren drei Monate; bei Geflügel für die Fleischerzeu-
gung zehn Wochen; bei Geflügel für die Eiererzeugung sechs Wochen, bei kleinen Wiederkäuern sechs Mo-
nate). 

− Für Futtermittelzusatzstoffe, die GVO sind oder aus GVO hergestellt wurden, gilt in den jeweiligen Zeiträu-
men ein Verfütterungsverbot. 

Spurenverunreinigungen mit gentechnisch verändertem Material sind nach dem EGGenTDurchfG bei nicht-
tierischen Lebensmitteln nicht zulässig. Gehalte unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,1 % werden gedul-
det. . Spurenverunreinigungen im verwendeten Futtermittel werden geduldet, sofern der Anteil an gentech-
nisch verändertem Material nicht höher als 0,9 % ist, und dessen Eintrag nachweislich zufällig oder technisch 
nicht zu vermeiden war. Damit festgestellt werden kann, dass das Vorhandensein des gentechnisch veränder-
ten Materials zufällig oder technisch nicht zu vermeiden ist, müssen die Unternehmer den zuständigen Behör-
den nachweisen können, dass sie geeignete Schritte unternommen haben, um das Vorhandensein derartiger 
Materialien zu vermeiden. 

Wer Lebensmittel oder Futtermittel mit der Angabe „ohne Gentechnik“ kennzeichnen oder bewerben 
möchte, muss geeignete Nachweise erbringen können, dass die Anforderungen des EGGenTDurchfG eingehal-
ten worden sind. Bei Zukäufen sind daher insbesondere verbindliche Erklärungen von Produzenten oder Vor-
lieferanten, dass die Voraussetzungen für die Kennzeichnung erfüllt sind, oder auch Begleitdokumente der ver-
wendeten Ausgangserzeugnisse aufzubewahren und verfügbar zu halten. Soweit die entsprechenden Nach-
weise nicht geführt werden können, ist die Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ unzulässig.  

Die Vergabe und Verwaltung eines Logos zur Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ liegt  beim Verband Lebens-
mittel ohne Gentechnik e.V.  Die Verwendung dieses Logos ist freiwillig und auch keine Voraussetzung für die 

https://www.biosiegel.bayern/ueber-das-siegel/
http://www.biosiegel.bayern/de/home/
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„ohne Gentechnik“-Auslobung. Entscheidend für die Auslobung nach dem Gesetz ist, dass nur die Formulie-
rung „ohne Gentechnik“ verwendet wird. Andere Formulierungen sind nicht zulässig. 

Die Kennzeichnung von Lebensmitteln als „ohne Gentechnik“ wird von den für die Lebensmittelüberwachung 
zuständigen Behörden  kontrolliert.  

III. Milch und Milcherzeugnisse 
Eine direkte Vermarktung durch den Erzeuger erfordert bei dem leicht verderblichen Lebensmittel Milch eine 
besondere Beachtung der Lebensmittelhygiene. Für Milch und Milcherzeugnisse gelten daher zum Schutz der 
Verbraucher strenge hygienische Anforderungen. Sie sind in der LMHV (7) und Tier-LMHV (8) festgelegt. Wei-
tere Bestimmungen enthalten die Verordnung über Milcherzeugnisse (MilchErzV; 25), die Käseverordnung (Kä-
seV; 26) und die Butterverordnung (ButterV; 27). 

Nach § 17 Abs. 4 Tier-LMHV darf Rohmilch vom Erzeugerbetrieb unmittelbar an Verbraucher abgegeben wer-
den, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
− Die Abgabe von Rohmilch muss der zuständigen Behörde (i. d. R. Landratsamt) angezeigt werden, 
− die Abgabe muss im Milcherzeugungsbetrieb erfolgen, 
− die Anforderungen der Anlage 2 LMHV (s. Anlage 6) werden eingehalten, 
− die Abgabe erfolgt am Tag der Gewinnung oder einen Tag danach, 
− an der Abgabestelle muss gut sicht- und lesbar der Hinweis „Rohmilch, vor dem Verzehr abkochen“ ange-

bracht werden. 

Alles, was den Verbraucher dazu verleiten könnte, die Rohmilch unerhitzt zu verzehren, wie z. B. Bereitstellen 
von Trinkbechern, Trinkhalmen, entsprechende Werbeaussagen, Bereitstellen von Flaschen mit voreingefüll-
tem Kakaopulver, muss unbedingt vermieden werden. 

Wird neben der direkten Abgabe von Rohmilch an Verbraucher zusätzlich an eine Molkerei oder eine Sammel-
stelle geliefert (dies dürfte die Regel sein), so sind die Anforderungen des Anhangs III Abschnitt IX der Verord-
nung (EU) Nr. 853/2004 einzuhalten (s. Anlage 9). Hier finden sich u. a. Anforderungen an den Gesundheitszu-
stand der Tiere und an die hygienische Beschaffenheit von Melkgeschirr und Räumen. Weiter sind dort die hy-
gienischen Anforderungen an das Melken und das Personal zu finden. Die geforderte Kontrolle der Rohmilch 
ist als nationale Kontrollregelung festgelegt (§ 14 Tier-LMHV). 

Werden Milcherzeugnisse im Betrieb hergestellt und direkt vermarktet, ist eine Registrierung als Einzelhan-
delsbetrieb bei der zuständigen Behörde (i. d. R. das Landratsamt) zu beantragen. Die Anforderungen der An-
lage 5 Kapitel V und VI Tier-LMHV sind einzuhalten (s. Anlage 10). Ferner sind die Untersuchungen nach der VO 
(EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel (4) durchzuführen. 

Soll mehr als ein Drittel der erzeugten Menge an andere Lebensmittelunternehmer abgegeben oder die Er-
zeugnisse in mehr als 100 km entfernte Betriebe verbracht werden, muss der Betrieb vor Aufnahme der Tätig-
keit von der zuständigen Bezirksregierung (Zulassungsbehörde) zugelassen sein. Bitte nehmen Sie hierfür Kon-
takt mit Ihrem Landratsamt, Abteilung Veterinärwesen, auf. 

Die Abgabe von Rohmilch in Fertigpackungen unter der Verkehrsbezeichnung „Vorzugsmilch“ darf nur nach 
Genehmigung durch die zuständige Behörde (Landratsamt) erfolgen. 

IV. Fleisch und Fleischerzeugnisse  
Besonders umfangreiche und strenge gesetzliche Bestimmungen betreffen die Vermarktung von Fleisch und 
Fleischerzeugnissen. An erster Stelle stehen hierbei die Hygienevorschriften. Sie gelten auch für landwirt-
schaftliche Betriebe und Personen, wenn sie über den eigenen Bedarf hinaus schlachten und Fleisch und 
Fleischprodukte (auch aus Lohnschlachtung) gegen Entgelt abgeben. Die speziellen hygienerechtlichen Anfor-
derungen sind im Anhang III der EU-Verordnung 853/2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebens-
mittel tierischen Ursprungs geregelt (s. Anlage 9). Erleichterungen für die Direktvermarktung durch landwirt-
schaftliche Betriebe mit geringer Produktion von Geflügel oder Hasentieren sind in der nationalen Tierischen 
Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV)  präzisiert. 



27 

1. Fleisch- und Fleischerzeugnisse von Schweinen, Rindern, Schafen,  
Ziegen sowie als Haustier gehaltene Einhufer (VO (EG)853/2004 Anhang III 
Abschn. I)  

Im Wesentlichen ist folgendes zu beachten: 

Beförderung lebender Tiere zum Schlachthof: 

Die Bestimmungen zum Tierschutz beim Transport sind zu beachten (VO (EG) Nr. 1/2005, 33a, und Tierschutz-
transportverordnung, 34). Für Transporte der eigenen Tiere mit eigenen Fahrzeugen über eine Entfernung von 
weniger als 50 km ab Hof gelten nur allgemeine Anforderungen. Die Tiere müssen gesund und transportfähig 
sein, sie sind in geeigneten Transportmitteln schonend zu transportieren und zu behandeln. Für Transporte 
über 65 km bedarf es einer Zulassung als Transportunternehmer  und eines Befähigungsnachweises (beides zu 
beantragen bei der Kreisverwaltungsbehörde). Mindestvorgaben für Fahrzeuge, zum Platzangebot und zur 
Dokumentation sind einzuhalten. 

Beim Transport zum Schlachthof müssen Schlachttiere von den Informationen zur Lebensmittelkette z. B. in 
Form einer Standarderklärung nach dem Muster der Anlage 7 Tier-LMHV begleitet sein (s. Anlage 12). Die 
Übermittlung dieser Informationen zur Lebensmittelkette kann auch in elektronischer Form erfolgen.  

Zulassung der Schlachtung: 
Wer schlachtet, braucht vor Aufnahme der Tätigkeit die Zulassung (Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 853/2004) durch 
die zuständige Regierung. Von der Zulassungspflicht ausgenommen ist nur die Schlachtung für den privaten 
eigenen häuslichen Gebrauch, die sogenannte Hausschlachtung (Ausnahme nach Art. 1 Abs. 3 Buchst. b) der 
VO (EG) Nr. 853/2004). Diese muss außerhalb eines zugelassenen Schlachthofes durchgeführt werden, das da-
bei erschlachtete Fleisch darf nur im Haushalt des Besitzers verwendet werden. 

Es bestehen Ermessensspielräume, sofern eine Zulassung notwendig ist, um gerade für kleine handwerklich 
strukturierte Metzgereien und Direktvermarkter mit geringen Schlachtzahlen eine Lösung zu finden. Es wird 
dringend empfohlen, frühzeitig Kontakt mit dem Landratsamt aufzunehmen, um die Einzelheiten der Zulas-
sung zu regeln.  

Die Zulassung ist schriftlich zu beantragen (§ 9 Tier-LMHV). Eine Hilfestellung hierfür bietet auch das „Hand-
buch Zulassung“ das über das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz auch online zu beziehen 
ist:  
Handbuch Zulassung – Bündelung von Informationen zur Zulassung von Betrieben nach der Verordnung (EG) 
Nr. 853/2004 (bayern.de) 

Dem Antrag muss u. a. Folgendes beigefügt werden: 
− ein Betriebsspiegel und die entsprechenden Beiblätter nach den Mustern der Anlage 6 Tier-LMHV (s. An-

lage 13),  
− ein Betriebsplan, aus dem Material- und Personalfluss sowie die Aufstellung der Maschinen ersichtlich sind 

(im Falle handwerklich strukturierter Betriebe können alternativ Unterlagen beigefügt werden, aus denen 
die in den jeweiligen Räumen vorgesehene Tätigkeit ersichtlich ist) und 

− Nachweise über die Zuverlässigkeit (i. d. R. ein polizeiliches Führungszeugnis). 

Die VO (EG) Nr. 853/2004 enthält in Anhang III Abschnitt I (s. Anlage 9) konkrete Anforderungen an die Gewin-
nung, Zubereitung und Behandlung von Fleisch. Die einschlägigen Vorschriften über die Anforderungen an 
Räume, Einrichtungen, Ausstattungen, Arbeitsgeräte sowie die hygienischen Anforderungen an das Personal 
müssen von Direktvermarktern ebenso eingehalten werden wie von Metzgereien oder anderen Schlachtbe-
trieben.  

Vor der Schlachtung: 
Jede Schlachtung ist der für das Veterinärwesen zuständigen Behörde (i. d. R. Veterinärabteilung des Landrats-
amtes oder der Stadt) rechtzeitig anzuzeigen, weil amtliche Untersuchungen vor der Schlachtung (Schlacht-
tieruntersuchung, früher „Lebendbeschau“) und des Fleisches (Fleischuntersuchung, früher „Fleischbeschau“) 
durchgeführt werden müssen (VO (EG) Nr. 853/2004 Anhang III Abschn. I Kapitel IV Nr. 5 und 12). Ergibt die 
Schlachttieruntersuchung keinen Grund zur Beanstandung und sind die Tiere ordnungsgemäß gekennzeich-
net und sauber, wird die Schlachterlaubnis erteilt. Diese berechtigt allerdings nur innerhalb von 24 Stunden 
zur Schlachtung, ansonsten muss die amtliche Schlachttieruntersuchung wiederholt werden. 

Bei der Schlachtung: 
Bei der Schlachtung müssen die Vorschriften des Tierschutzgesetzes (TierSchG; 32), der EU-Verordnung über 
den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung (VO (EG) Nr. 1099/2009; 32a) und der Tierschutz-Schlachtver-
ordnung (TierSchlV; 33) beachtet werden. Schlachten, Betäuben und Entbluten, aber auch Betreuen und 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/lebensmittel/allg_lebensmittel/betriebe/doc/handbuch_zulassung.pdf
https://www.stmuv.bayern.de/themen/lebensmittel/allg_lebensmittel/betriebe/doc/handbuch_zulassung.pdf
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Ruhigstellen darf danach nur, wer über die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten (Sachkunde) ver-
fügt. Der erforderliche Sachkundenachweis wird von der zuständigen Stelle (Kreisverwaltungsbehörde) auf 
Antrag erteilt, wenn die Sachkunde nachgewiesen worden ist. In der Regel ist dazu die Teilnahme an einem 
Kurs mit erfolgreich abgelegter Prüfung erforderlich. Die Tiere sind vor dem Schlachten zu betäuben. Das muss 
schnell, wirksam und unter Vermeidung von Schmerzen und Leiden geschehen. Für die Betäubung sind vor 
allem elektrischer Strom und die Kohlendioxidbegasung sowie bei Rind und Schaf der Bolzenschussapparat 
zugelassen. Sofort nach der Betäubung muss der Entbluteschnitt gesetzt werden. Bei ganzjährig im Freien ge-
haltenen Rindern kann im Einzelfall auf Antrag eine Betäubung mit Kugelschuss bewilligt werden.  

Auskunft erteilt die Kreisverwaltungsbehörde. 

Nach der Schlachtung:  
Nach der Schlachtung wird die amtliche Fleischuntersuchung durchgeführt. Schweine müssen nach der 
Schlachtung zusätzlich auf Trichinen untersucht werden. Ausnahmen bestehen für Schweine aus Haltungsbe-
trieben in denen amtlich anerkannt kontrollierte Haltungsbedingungen angewendet werden. Im Inland gebo-
rene Rinder müssen nur noch unter besonderen Voraussetzungen (z. B. notgeschlachtete Tiere über 48 Mo-
nate) auf BSE getestet werden.  

Der amtliche Tierarzt versieht das Fleisch – sofern keine Beanstandungen vorliegen – mit einem Genusstaug-
lichkeitskennzeichen. 

Nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte (also im Wesentlichen die „Schlacht-
abfälle“) müssen abgeholt und in einem zugelassenen Verarbeitungsbetrieb verarbeitet werden. Bis zu ihrer 
Abholung sind sie in geeigneter Weise und getrennt von Lebensmitteln zu lagern. Über die Entsorgung sind 
Aufzeichnungen (Datum, Material, Menge, Versender, Transporteur, Empfänger) zu führen und zusammen mit 
den entsprechenden Handelspapieren zwei Jahre aufzubewahren (§ 9 Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs-
verordnung, TierNebV; Anhang VIII VO (EU) Nr. 142/2011). 

Bei der Schlachtung von Wiederkäuern wird auf die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Parlaments und des Ra-
tes vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spon-
giformer Enzephalopathien (35) hingewiesen. Danach muss spezifiziertes Risikomaterial (s. u., Material der Ka-
tegorie 1 nach Art. 8 der VO (EG) Nr. 1069/2009; 54) entfernt, eingefärbt, getrennt gelagert und unschädlich 
beseitigt werden. Über die ordnungsgemäße Entsorgung des Risikomaterials müssen Aufzeichnungen geführt 
und zwei Jahre aufbewahrt werden (Tier-LMHV § 21 Abs. 2 und 4, s. Anlage 4).  

Als spezifiziertes Risikomaterial gelten: 
− bei Rindern deutscher Herkunft über 12 Monate: der Schädel ohne Unterkiefer, jedoch einschließlich Ge-

hirn und Augen, und das Rückenmark;  
− bei Schafen und Ziegen über 12 Monate oder bei denen ein bleibender Schneidezahn das Zahnfleisch 

durchbrochen hat der Schädel einschließlich Gehirn und Augen und das Rückenmark. 

Notschlachtung 
Eine Notschlachtung liegt vor, wenn ein ansonsten gesundes Tier einen Unfall erlitten hat, der die Beförderung 
zum Schlachthof aus Gründen des Tierschutzes nicht zulässt.  

Fleisch aus Notschlachtungen darf nur unter folgenden Bedingungen für den menschlichen Verzehr verwen-
det werden: (VO (EG) Nr. 853/2004 Anhang III Abschnitt I Kapitel VI) 
− Ein amtlicher Tierarzt muss die Schlachttieruntersuchung durchführen. In Bayern kann jeder Tierarzt die 

Schlachttieruntersuchung bei Notschlachtungen durchführen, da diese durch Allgemeinverfügungen zu 
amtlichen Tierärzten nur für die Durchführung der Schlachttieruntersuchungen bei Notschlachtungen er-
nannt worden sind.  

− Das geschlachtete und entblutete Tier muss unter hygienisch einwandfreien Bedingungen unverzüglich 
zum Schlachthof befördert werden.  

− Vergehen zwischen der Schlachtung und der Ankunft im Schlachthof mehr als zwei Stunden, so muss das 
Tier gekühlt werden. Lassen die Witterungsverhältnisse es zu, so ist eine aktive Kühlung nicht erforderlich. 

− Eine Erklärung des Tierhalters und des amtlichen Tierarztes mit Informationen zur Identität des Tieres, ver-
abreichter Arzneimittel, Wartezeiten, das günstige Ergebnis der Schlachttieruntersuchung sowie Zeitpunkt, 
Datum und Grund der Notschlachtung muss beigefügt sein (§ 12 Abs. 1 und Anlage 8 Tier-LMHV und Vete-
rinärbescheinigung gem. Anhang IV Kapitel 5 VO (EU) 2020/2235). 

− Rinder müssen, wenn sie über 48 Monate alt sind, auf BSE getestet werden (bei Geburt in bestimmten Län-
dern u.U. auch früher). 

− Das Fleisch ist gemäß der durchgeführten Schlachttieruntersuchung genusstauglich. 
− Die Lebensmittelunternehmer müssen alle Anweisungen befolgen, die der amtliche Tierarzt am Schlacht-

hof nach der Fleischuntersuchung hinsichtlich der Verwendung des Fleisches erteilt. 
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Schlachtung im Herkunftsbetrieb 

Rinder, Schweine und Einhufer dürfen mit Genehmigung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde im Her-
kunftsbetrieb geschlachtet werden. Bis zu drei Rinder oder sechs Schweine oder drei Einhufer dürfen in einem 
Schlachtvorgang betäubt und entblutet werden, ehe sie in der geprüften mobilen Einheit zu einem zugelasse-
nen Schlachthof befördert werden müssen. Die geplante Schlachtung ist drei Tage vor dem Schlachttermin 
dem zuständigen Veterinäramt bzw. dem amtlichen Tierarzt anzukündigen. Der amtliche Tierarzt muss bei der 
Schlachtung anwesend sein, um die korrekte Betäubung und Entblutung zu bescheinigen. Die amtliche 
Schlachttieruntersuchung ist binnen 24 Stunden vor der Schlachtung durchzuführen. Weitere Hinweise finden 
sich in dem „Leitfaden Hofnahe Schlachtung von Huftieren“ des StMUV unter dem Link: Leitfaden: Hofnahe 
Schlachtung von Huftieren (bayern.de)  

Be- und Verarbeitung, Zubereitung und Behandlung (Zerlegung, Verpackung, Lagerung, Beförderung und 
jeder sonstige Umgang mit Fleisch): 
Betriebe, die Fleisch nur be- oder verarbeiten, also z. B. Fleisch zerlegen oder Fleischerzeugnisse herstellen 
(nicht aber Fleisch gewinnen, also schlachten) und lediglich im Rahmen des Einzelhandels (Hofladen oder 
Marktstand) abgeben (§§ 6 und 7 Tier-LMHV), brauchen keine Zulassung. Diese Betriebe müssen sich als Ein-
zelhandel registrieren lassen und die Anforderungen der Tier-LMHV (insbesondere Tier-LMHV, s. Anlage 7) so-
wie der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 einhalten (s. Anlagen 4 und 8). 

Für die Herstellung und Behandlung von Hackfleisch, Fleischzubereitungen und Fleischerzeugnissen in 
Einzelhandelsbetrieben sind die Anforderungen der Anlage 5 Kapitel II und III der Tier-LMHV einzuhalten 
(s. Anlage 10). Ein generelles Verbot zur Herstellung von Hackfleisch aus Geflügel- oder Wildfleisch besteht 
nicht mehr. 

Hackfleisch darf nur aus Skelettmuskulatur mit anhaftendem Fettgewebe hergestellt werden. Folgendes darf 
nicht verwendet werden (Anlage 5 Kapitel II Tier-LMHV): 
− Fleischabschnitte, die beim Zerlegen / Zerschneiden anfallen (Ausnahme: aus ganzen Muskelstücken stam-

mend) 
− Separatorenfleisch 
− Fleisch mit Knochensplittern oder Hautresten 
− Kopffleisch (Ausnahme: Kaumuskel) 
− der zentrale sehnige Teil der Bauchmuskulatur 
− Muskulatur des Hand- oder Fußwurzelbereichs oder 
− Knochenputz oder Muskulatur des Zwerchfells, sofern nicht die serösen Überzüge entfernt wurden. 

Gemäß VO (EG) Nr. 2073/2005 (4) Anhang I Kapitel 2.1 sind für Hackfleisch/Faschiertes und Fleischzubereitun-
gen zusätzliche mikrobiologische Eigenkontrollen erforderlich. Von den in der VO vorgegeben Probenahme-
häufigkeiten (1 x wöchentlich) kann mit Genehmigung des zuständigen Veterinäramtes (welches hierzu näher 
Auskunft erteilen kann) auf Grundlage einer Risikoanalyse abgewichen werden. Unter bestimmten Umständen 
ist die Durchführung der Untersuchung jedoch nicht angemessen. Zur Entscheidung ob Untersuchungen an-
gemessen und damit erforderlich sind, dient der Entscheidungsbaum (Anlage 19) 

In Bezug auf die Kennzeichnung von Fleisch und Fleischerzeugnissen wird auf die Kennzeichnungsregelungen 
der LMIV (siehe Kapitel I.13) sowie speziell bei Rindern auf die Vorgaben zur Rindfleischetikettierung verwiesen 
(https://www.ble.de/DE/Themen/Ernaehrung-Lebensmittel/Rindfleischetikettierung/rindfleischetikettie-
rung.html, siehe auch Anlage 3 Ziffer 9). 

Sowohl die zugelassenen als auch die registrierten Betriebe werden von den zuständigen Behörden regelmä-
ßig überwacht. Die Überwachung erfolgt risikoorientiert, d. h. abhängig von der Art des Erzeugnisses und der 
Tätigkeit sowie dem Ergebnis der Eigenkontrollen.  

Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Fleischhygienegebühren (Gesetz über den gesundheitlichen Verbrau-
cherschutz und das Veterinärwesen - GVVG) wurde 2023 festgelegt, dass Betriebe mit geringem Durchsatz 
feste Beträge pro Tier bezahlen. Neben kleinen Schlachtbetrieben gelten die neuen Gebühren auch für die 
Weideschlachtung mit mobilen Einheiten. 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/lebensmittel/allg_lebensmittel/betriebe/doc/leitfaden_hofnahe_schlachtung_huftiere.pdf
https://www.stmuv.bayern.de/themen/lebensmittel/allg_lebensmittel/betriebe/doc/leitfaden_hofnahe_schlachtung_huftiere.pdf
https://www.ble.de/DE/Themen/Ernaehrung-Lebensmittel/Rindfleischetikettierung/rindfleischetikettierung.html
https://www.ble.de/DE/Themen/Ernaehrung-Lebensmittel/Rindfleischetikettierung/rindfleischetikettierung.html
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2. Erlegtes Wild 
Darunter wird frei lebendes Wild, das nach den jagdrechtlichen Vorschriften erlegt wurde, verstanden. Es wird 
unterschieden zwischen dem Primärerzeugnis – das ist das Wild in der Decke/Schwarte/Federkleid – und dem 
zerwirkten Wildbret. 

a) Abgabe von Wild in der Decke (bzw. Schwarte/Federkleid)  
Von selbst erlegtem Wild können einzelne Tierkörper in der Decke (maximal eine Tagesstrecke) unmittelbar an 
Verbraucher und Gaststätten oder an örtliche Betriebe des Einzelhandels im Umkreis von 100 km (Wohnort des 
Jägers oder Erlegeort des Wildes) zur direkten Abgabe an Endverbraucher abgegeben werden. Betrieb des Ein-
zelhandels kann z. B. eine Gaststätte oder ein anderer registrierter Betrieb (Metzgerei, Direktvermarkter) sein, 
der unmittelbar an Endverbraucher abgibt. Weitere Voraussetzung ist, dass der Jäger die Tiergesundheit beur-
teilen kann und das Wildbret hygienisch behandelt (also „ausreichend geschulte Person“ im Sinne des § 4 
Abs. 1 Tier-LMHV ist). Der Jäger selbst (in seiner Eigenschaft als „ausreichend geschulte Person“) ist also vom 
Gesetzgeber mit der ersten Beurteilung des Wildes betraut. Die amtliche Fleischuntersuchung kann unterblei-
ben, wenn vor und nach dem Erlegen keine bedenklichen Merkmale nach Anlage 4, Nrn. 1 und 3 Tier-LMHV 
(s. Anlage 14) vorliegen. Andernfalls muss eine amtliche Fleischuntersuchung vor der Abgabe erfolgen. Bei 
Wildschweinen (und anderen potentiellen Trägern von Trichinen, z. B. Dachs) muss immer eine amtliche Unter-
suchung auf Trichinen durchgeführt werden. Ein in Verkehr bringen darf erst nach Abschluss der Untersu-
chung erfolgen. Einem Jäger, der Inhaber eines gültigen Jagdscheines ist, kann die Entnahme von Proben zur 
Untersuchung auf Trichinen unter gewissen Voraussetzungen von der zuständigen Behörde übertragen wer-
den. In diesem Fall ist ein Wildursprungsschein auszufüllen und der Tierkörper mit einer Wildmarke zu kenn-
zeichnen.  

Die allgemeinen Hygieneregelungen der Anlage 2 LMHV und die speziellen Regelungen der Anlage 4 Tier-
LMHV (s. Anlage 14) sind zu beachten (§ 5 LMHV und §§ 3 und 4 Tier-LMHV). Eine Registrierung als Lebensmit-
telunternehmer ist nicht erforderlich.  

b) Abgabe von zerwirktem Wildbret 
Sofern der Jäger bei der zuständigen Behörde als Lebensmittelunternehmer registriert ist und bei Wildschwei-
nen (und anderen potentiellen Trägern von Trichinen, z. B. Dachs) die amtliche Trichinenuntersuchung stattge-
funden hat, können auch kleine Mengen (maximal eine Tagesstrecke) an frischem Fleisch (zerwirktes Wildbret) 
an Endverbraucher oder örtliche Betriebe des Einzelhandels im Umkreis von 100 km zur direkten Abgabe an 
Endverbraucher abgegeben werden. Voraussetzung für ein Unterbleiben der amtlichen Fleischuntersuchung 
(nicht der Trichinenuntersuchung!) ist auch hier, dass der Jäger als kundige Person gesundheitlich bedenkliche 
Merkmale nach Anlage 4 Nr. 1.3 Tier-LMHV (s. Anlage 14) nicht feststellt. Die besonderen Hygienevorschriften 
nach Anlage 4 Tier-LMHV (§§ 3 und 4 Tier-LMHV) sind zu beachten.  

c) Wild anderer Jäger und Wildfleischerzeugnisse 
Wenn erlegtes Wild anderer Jäger bis zur Menge einer Tagesstrecke angenommen und zerwirkt werden soll 
oder wenn die Verarbeitung des Wildfleisches zu Fleischerzeugnissen beabsichtigt ist, ist eine Registrierung als 
Unternehmen des Einzelhandels erforderlich. In diesem Fall darf die Abgabe nur unmittelbar an den Endver-
braucher erfolgen. Es gelten die Anforderungen nach Anlage 5 Kapitel I bis III der Tier-LMHV (s. Anlage 10). 
Sollte eine Abgabe beabsichtigt sein, die darüber hinausgeht, ist eine EU-Zulassung als Wildbearbeitungsbe-
trieb und eine amtliche Fleischuntersuchung gefordert. 

3. In Gehegen gehaltenes Haarwild („Farmwild“ nach dem EU-Hygienerecht) 
In Gehegen gehaltenes Haarwild („Farmwild“ nach dem EU-Hygienerecht) unterliegt der amtlichen Schlacht-
tier- und Fleischuntersuchung. Grundsätzlich hat die Schlachtung der Tiere in einem zugelassenen Betrieb zu 
erfolgen. Es gelten dieselben Anforderungen an die Schlachtung und Bearbeitung wie bei Rindern und 
Schweinen.  

In Bayern werden die Tiere aus Tierschutzgründen nur durch Schuss im Gehege und anschließendes 
Ausbluten geschlachtet. Danach erfolgt der Transport zu einem zugelassenen Schlachtbetrieb. Dies muss vor-
her bei der zuständigen Behörde (i. d. R. Landratsamt) beantragt und genehmigt werden und ist an 
folgende Bedingungen geknüpft: (Verordnung (EG) Nr. 853/2004, Anhang III, Abschnitt III Nr. 3 bzw. 3a) 
− Ein Transport ist aus Gründen des Arbeits- und /oder Tierschutzes nicht möglich. 
− Die Herde wird regelmäßig tierärztlich untersucht. 
− Die zuständige Behörde wird im Voraus über Datum und Zeitpunkt der Schlachtung unterrichtet.  
− Die betreffende Tiergruppe kann gesammelt der Schlachttieruntersuchung unterzogen werden. 

(Ausnahme für Gehege mit geringem Produktionsvolumen, s. u.) 



31 

− Geeignete Einrichtungen für das Schlachten und Entbluten sind vorhanden. 
− Die Anforderungen des Tierschutzes werden eingehalten. 
− Die Tierkörper werden unverzüglich und hygienisch einwandfrei zum Schlachtbetrieb (für das Schlachten 

von Farmwild zugelassen) befördert (dies kann auch der eigene Betrieb sein). Dauert der Transport mehr als 
zwei Stunden, sind die Tiere erforderlichenfalls zu kühlen. Ein Ausweiden darf unter Aufsicht des Tierarztes 
an Ort und Stelle erfolgen. 

− Die „Informationen zur Lebensmittelkette“ (s. Anlage 12) sind beizufügen. Darin bescheinigt der Tierhalter 
die Identität der Tiere und führt evtl. verabreichte Arzneimittel inklusive Daten der Verabreichung bzw. 
Wartezeiten sowie sonstige Behandlungen und Angaben zur Bestimmung der Tiere auf. Diese ergänzt er 
um eine Erklärung über Datum und Zeitpunkt der Schlachtung sowie über das vorschriftsmäßige Schlach-
ten und Entbluten. 

− Der amtliche Tierarzt bescheinigt das zufriedenstellende Ergebnis und Zeitpunkt der Schlachttieruntersu-
chung. 

Die zuständige Behörde kann gestatten, dass das vorschriftsgemäße Schlachten und Entbluten sowie das Da-
tum und der Zeitpunkt der Schlachtung nur in der o. a.  genannten Erklärung des Lebensmittelunternehmers 
bestätigt werden. Voraussetzung ist, dass  
− der Haltungsbetrieb keinen tierseuchenrechtlichen Sperrmaßnahmen nach Unionsrecht oder nationalem 

Recht unterworfen ist und 
− der Lebensmittelunternehmer angemessene Fachkenntnisse betreffend die Schlachtung von Tieren gemäß 

Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 unter Verschonung der Tiere von vermeidbarem 
Schmerz, Stress und Leiden nachgewiesen hat und unbeschadet des Artikels 12 der genannten Verordnung 

Für das Töten und Entbluten ist ein Sachkundenachweis nach den tierschutzrechtlichen Vorgaben (vgl. Aus-
führungen zur Schlachtung) erforderlich. Das Vorhandensein eines gültigen Jagdscheines ist hierfür nicht aus-
reichend.  

Besonderheiten der Schlachttieruntersuchung bei Farmwild:  

Die Schlachtung von Farmwild kann von der zuständigen Behörde auf Antrag des Lebensmittelunternehmers 
bis 28 Tage nach Ausstellung der Gesundheitsbescheinigung gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe f gestattet 
werden, wenn  
− nur kleine Mengen an Farmwildfleisch vom Erzeuger direkt an den Endverbraucher oder an örtliche Einzel-

handelsunternehmen abgegeben werden, die direkt an den Endverbraucher abgeben; und 
− nicht mehr als 50 Tiere pro Jahr und pro Herkunftsbetrieb geschlachtet werden.  

(VO (EU) 2019/624 Art. 6 Abs. 5 i. V. m. §7b Abs. 1 Tier-LMÜV) 

Liegen im Gehege ähnliche Voraussetzungen wie in der freien Wildbahn vor, kann die Vermarktung durch ei-
nen Jäger als „erlegtes Wild“, wie unter IV.2 beschrieben, erfolgen. Die Abgrenzungskriterien für das Gehege 
sind: 
− Fütterung nur zu Notzeiten 
− Einsatz von Tierarzneimitteln wie bei jagdbarem Wild (also in der Regel keine Verabreichung von Medika-

menten) 
− Ausreichende und möglichst natürliche Deckungsmöglichkeit. 

Die Verantwortung über das Vorliegen der Voraussetzungen liegt beim Gehegebetreiber. Auf Wunsch kann die 
zuständige Behörde im Rahmen einer kostenpflichtigen Besichtigung Auskunft über das Vorliegen der Voraus-
setzungen erteilen. Eine formelle Anerkennung ist nach einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofes vom 21.07.2009 nicht mehr möglich. 

4. Geflügel und Hasen/Kaninchen  
Betriebe, die Geflügel oder Hasen/Kaninchen schlachten und das Fleisch in den Verkehr bringen, unterliegen 
der Zulassungspflicht. Davon ausgenommen sind jedoch landwirtschaftliche Betriebe, die im eigenen land-
wirtschaftlichen Betrieb pro Jahr nicht mehr als 10 000 Tiere schlachten und das Fleisch an den Endverbrau-
cher oder den örtlichen Einzelhandel abgeben. Diese Betriebe müssen sich bei der zuständigen Behörde re-
gistrieren und die Anforderungen der Anlage 3 der Tier-LMHV (s. Anlage 15) einhalten. Das Fleisch ist so 
schnell wie möglich auf eine Innentemperatur von 4°C zu kühlen und bei dieser Temperatur zu lagern. Die zu-
ständige Behörde führt in dem Betrieb mindestens zweimal jährlich eine Schlachttieruntersuchung in Form 
einer Gesundheitsüberwachung des Bestandes durch.  
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Bei der Direktvermarktung von Geflügel und Hasen/Kaninchen sind weiterhin tierschutzrechtliche Vorgaben 
zu beachten (vgl. IV.1.). Ein gültiger Sachkundenachweis ist auch für die Schlachtung von Geflügel und Ha-
sen/Kaninchen aus dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb erforderlich (§ 4 Abs. 8 TierSchlV). 

Die Aufzeichnungspflichten nach dem Arzneimittelrecht sind zu beachten. Dies dient auch der Dokumentation 
der Einhaltung der Wartezeiten. Die Nachweise sind in übersichtlicher Weise geordnet und fortlaufend zu füh-
ren und zu diesem Zweck mindestens 2 Jahre lang aufzubewahren (§ 21 Tier-LMHV). 

V.  Fische und Fischereierzeugnisse 
Wie bei der Vermarktung von Fleisch und Fleischerzeugnissen sind auch bei der Vermarktung von Fischen und 
Fischereierzeugnissen die Vorschriften über den Tierschutz und das Hygienerecht zu beachten.  

Die Vorschriften über den Tierschutz gelten für jeden, der mit Fischen umgeht. Nach dem Tierschutzgesetz 
(TierSchG; 32) und der Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchlV; 33) dürfen Fische nur von demjenigen ge-
schlachtet oder getötet werden, der über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten (Sachkunde) verfügt. 
Werden Fische berufs- oder gewerbsmäßig regelmäßig geschlachtet, muss zumindest eine Aufsichtsperson 
einen Sachkundenachweis erbringen (z. B. Fischereischein). Wer einen Fisch schlachtet oder tötet, muss die-
sen in der Regel unmittelbar davor betäuben (§ 12 TierSchlV); Ausnahmen von der Pflicht zur Betäubung sind 
für Plattfische und den Aal in § 12 Abs. 10 S. 2 Nr. 2 TierSchlV genannt.  

Auch an die Aufbewahrung von lebenden Speisefischen und Krustentieren werden bestimmte Anforde-
rungen gestellt, die in den Vorschriften über den Tierschutz (TierSchlV) geregelt sind.  

Die hygienerechtlichen Anforderungen für die Erzeugung und Vermarktung von Fischen und Fischereierzeug-
nissen richten sich nach den EU-Lebensmittel-Hygieneverordnungen sowie dem nationalen Hygienerecht. „Fi-
schereierzeugnisse“ sind insbesondere alle Speisefische und Krebse – aber auch z. B. Algen –, lebend oder ver-
arbeitet.  

Die Zuständigkeit für den Vollzug der hygienerechtlichen Vorschriften liegt im Geschäftsbereich des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz. Ansprechpartner für den Direktvermarkter vor 
Ort ist die Veterinärverwaltung bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt bzw. kreisfreie 
Stadt). Fragen im Zusammenhang mit der Vermarktung von Fischereierzeugnissen sollten rechtzeitig bei der 
zuständigen Behörde geklärt werden. Einen guten Überblick bieten auch die „Empfehlungen für die Anwen-
dung des EU-Hygienepaketes bei der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von Fischereierzeugnissen in 
Bayern“ der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)1. 

Den Direktvermarkter treffen abhängig von der Menge und dem Verarbeitungszustand der zur Vermarktung 
anstehenden Fischereierzeugnisse gestaffelte Verpflichtungen. Zu unterscheiden ist, ob der Direktvermarkter 
− nur kleine Mengen aus der Primärproduktion direkt an Verbraucher oder örtliche Betriebe des Einzelhan-

dels zur unmittelbaren Abgabe an Verbraucher (1.) oder  
− größere Mengen aus der Primärproduktion (2.) oder  
− zubereitete / verarbeitete Fischereierzeugnisse (3.) 

abgibt. Diese Unterscheidung ist auch ausschlaggebend dafür, ob eine Registrierung oder Zulassung des 
Betriebes erforderlich ist. Wann dies der Fall ist, kann aus der Übersicht in Anlage 18 entnommen werden. 

1. Abgabe aus der Primärproduktion in kleinen Mengen  
In Bezug auf Fischereierzeugnisse umfasst die Primärproduktion das Züchten und Fangen sowie das Schlach-
ten, Entbluten, Köpfen, Ausnehmen, Entfernen der Flossen, Kühlen und Verpacken. Primärerzeugnisse sind 
demnach lebende oder frische Fischereierzeugnisse aus eigener Erzeugung oder eigenem Fang, die nur gesäu-
bert (geköpft und ausgenommen) und gekühlt wurden. „Kleine Mengen“ sind haushaltsübliche Mengen. 

Werden Primärerzeugnisse in haushaltsüblichen Mengen direkt an Verbraucher (oder Gaststätten im Umkreis 
von 100 km) abgegeben, so ist eine Registrierung oder Zulassung nicht erforderlich. Es müssen die allge-
meinen Hygieneregeln beachtet werden, d. h. z. B. erforderlich sind saubere Arbeitskleidung sowie geeignete 
Arbeitsgeräte und Räumlichkeiten, die leicht zu reinigen sind (Anlage 2 LMHV, Anlage 17). Die Fische müssen 
in sauberen Behältnissen aufbewahrt und vor Verunreinigungen, Sonneneinstrahlung und Wärme geschützt 
werden. Beschädigungen und Quetschungen sind zu vermeiden. Werden Fische geköpft oder ausgenommen, 
so hat dies so schnell wie möglich nach dem Fang zu erfolgen. Unmittelbar im Anschluss müssen die Fische 

 
1  https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/informationen/p_37109.pdf  

http://www.lfl.bayern.de/publikationen/daten/informationen/p_37109.pdf
http://www.lfl.bayern.de/publikationen/daten/informationen/p_37109.pdf
http://www.lfl.bayern.de/publikationen/daten/informationen/p_37109.pdf
https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/informationen/p_37109.pdf
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sorgfältig mit Trinkwasser gereinigt und so bald wie möglich gekühlt werden. Nicht verzehrfähige Teile sind 
getrennt zu lagern. Bei der Abgabe müssen die Fischereierzeugnisse nach Aussehen, Geruch und Konsistenz 
frisch sein. (Anlage 1 Nrn. 1 und 2 der Tier-LMHV, Anlage 16). Die Fischereierzeugnisse müssen aus eigener Er-
zeugung oder eigenem Fang stammen. 

2. Abgabe aus der Primärproduktion in größeren Mengen  
Gibt der Direktvermarkter Primärerzeugnisse in größeren Mengen an Endverbraucher oder Gaststätten ab, gel-
ten für ihn zu den obengenannten Vorschriften auch die Vorschriften des Anhang I der VO (EG) Nr. 852/2004 
(s. Anlage 4).  

Das bedeutet in erster Linie, dass mit der Vermarktung erst begonnen werden darf, wenn der Betrieb bei der 
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde registriert1 ist. Sofern der Betrieb bereits bisher Fischereierzeugnisse 
vermarktet hat, meldet er bei der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde seinen Betrieb zur Registrierung an.  

Weiter sind Fachkenntnisse in der Lebensmittelhygiene gefordert, die ggf. der zuständigen Kreisverwaltungs-
behörde gegenüber nachgewiesen werden müssen. Bei Personen mit einer Berufsausbildung, in der entspre-
chende Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden (Fischwirt, Hauswirtschafterin, ...), wird vom Vorliegen 
der entsprechenden Fachkenntnisse ausgegangen. Die Anforderungen an die Fachkenntnisse sind in Anlage 1 
LMHV genannt (Anlage 6). 

Die inhaltlichen Anforderungen an die Lebensmittelhygiene nach der Anlandung und während der Bearbei-
tung und Lagerung betreffen wie bisher die saubere Verarbeitung und ordnungsgemäße Kühlung der Fischer-
eierzeugnisse. Sie sind in Anhang III Abschnitt VIII der VO (EG) Nr. 853/2004 aufgelistet (Anlage 9).  

3. Abgabe zubereiteter/verarbeiteter Fischereierzeugnisse 
(über die Primärproduktion hinausgehende Verarbeitung) 

Nach dem Hygienerecht gilt ein Fischereierzeugnis als zubereitet oder verarbeitet, wenn der Fisch durch Ar-
beitsgänge wie Zerteilen, Filetieren, Räuchern oder Erhitzen verändert wird. Dies ist auch der Fall, wenn der 
Fisch gepökelt, getrocknet oder mariniert wird. 

Bei der Vermarktung zubereiteter/verarbeiteter Fischereierzeugnisse direkt an Endverbraucher müssen die Hy-
gienevorschriften der VO (EG) Nr. 852/2004 eingehalten werden. Diese enthalten insbesondere Regelungen 
über  
− die Beförderung und Lagerung der Erzeugnisse 
− die Behandlung der Erzeugnisse 
− die Anforderung an die Betriebsstätte, einschließlich Reinigung der Räume und Gegenstände, die mit den 

Erzeugnissen in Berührung kommen 
− den Umgang mit Abfällen und etwaigen gefährlichen Stoffen 
− die Verpackung der Erzeugnisse 
− Anforderungen an die Gesundheit und Schulung der an der Vermarktung beteiligten Personen 
− die Buchführungspflicht des Unternehmers. 

Auf allen Stufen der Lebensmittelkette muss die Sicherheit der Fischereierzeugnisse gewährleistet sein. Zur 
ständigen Kontrolle der Erzeugnisse muss für den Betrieb ein Verfahren eingerichtet werden, das auf den 
HACCP-Grundsätzen beruht (Eigenkontrollkonzept).  

Eine Zulassung ist jedoch nur erforderlich, wenn die Erzeugnisse über die Region (Umkreis von 100 km) hin-
aus an Einzelhandelsbetriebe abgegeben werden sollen und die Abgabe mehr als ein Drittel der gesamten 
Abgabe tierischer Erzeugnisse ausmacht (also eine zusätzliche Vermarktungsschiene über die Direktvermark-
tung an Endverbraucher hinaus besteht). Die Zulassung wird über die Kreisverwaltungsbehörde beantragt. 
Dem schriftlichen Antrag muss ein Betriebsspiegel nach vorgeschriebenem Muster (s. Anlage 13 sowie ein Be-
triebsplan und ein Nachweis über die Zuverlässigkeit des Unternehmers beigefügt sein. In handwerklich struk-
turierten Betrieben sind an Stelle des Betriebsplans Unterlagen ausreichend, aus denen sich die in den jeweili-
gen Räumen vorgesehenen Tätigkeiten ablesen lassen. Es sind dann die in Anlage 9 abgedruckten besonderen 
Anforderungen des Anhangs III Abschnitt VIII der VO (EG) Nr. 853/2004 zu beachten. 

 
1  Eine Zulassung durch die zuständige Behörde ist in diesem Fall nicht erforderlich. Zur Zulassung siehe Punkt 4. 
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4. Kennzeichnung 
Fische und Fischerzeugnisse sind sowohl nach der VO (EU) Nr. 1379/2013 (Gemeinsame Marktorganisation; 
GMO; 42), dem Fischetikettierungsgesetz (43) und der Fischetikettierungsverordnung (44) als auch nach der 
LMIV (20) kennzeichnungspflichtig. 

Die Kennzeichnungspflichten nach der GMO bestehen für vorverpackte sowie für lose, nicht vorverpackte 
Ware, wenn der Fisch oder die Fischereierzeugnisse – wie auch z.B. Algen und Krebstiere – mehr oder weniger 
naturbelassen oder ohne zusätzliche Rezepturleistung verkauft werden; insbesondere also Frischfisch (auch 
filetiert), gekühlt oder gefroren und Räucherfisch.  

Nicht nach der GMO kennzeichnungspflichtig sind Verarbeitungen aus Fischereierzeugnissen wie Fischsalate, 
Fischzubereitungen mit Saucen oder Fischmarinaden. Auch für den Verkauf kleiner Mengen (gesamter Ver-
kaufswert je Kalendertag und Endverbraucher 50 Euro oder weniger), die unmittelbar an den Endverbraucher 
verkauft werden, entfallen die Kennzeichnungspflichten nach der GMO.  

Die Angaben sind grundsätzlich auf der Verpackung anzubringen. Für nicht vorverpackte Fischerei- und Aqua-
kulturerzeugnisse können sie durch Handelsinformationen wie Plakate oder Poster bekannt gegeben werden. 
Bei der Abgabe von Fischereierzeugnissen nicht an den Endverbraucher, sondern z. B. an den Einzelhandel 
können die Angaben auch in den Lieferpapieren angegeben werden. 

Anzugeben ist nach der GMO neben der deutschen Handelsbezeichnung (z. B. Aal, Barsch, Forelle, Hecht, 
Karpfen, Wels) jeweils der wissenschaftliche Name (z. B. Forelle – salmo trutta fario). Alle in Deutschland zuge-
lassenen Handelsbezeichnungen werden in einer Liste von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung (BLE) veröffentlicht. Die Angabe des wissenschaftlichen Namens stellt die eindeutige Identifizierung der 
Art sicher, da Handelsbezeichnungen teilweise für mehrere Arten verwendet werden dürfen.  

Die Produktionsmethode muss mit den Worten „aus Binnenfischerei“ (für Fischereierzeugnisse aus Seen- 
oder Flussfischerei) oder „in Aquakultur gewonnen...“ (für Fischereierzeugnisse aus Aquakultur, z. B. Teichwirt-
schaft) angegeben werden (z. B. „Forelle (Oncorhynchus mykiss), in Aquakultur gewonnen in Deutsch-
land, Bayern“ oder „Felchen (Coregonus macrophthalmus) aus Binnenfischerei im Bodensee in Deutschland 
gefangen mit Stellnetzen“). Für Erzeugnisse aus Binnenfischerei muss das Herkunftsland und ein Hinweis auf 
das Ursprungsgewässer angegeben werden, aus dem das Erzeugnis stammt. Bei Erzeugnissen aus Aquakul-
tur ist das Land anzugeben, in dem das Erzeugnis mehr als die Hälfte seines endgültigen Gewichts erlang oder 
sich während mehr als der Hälfte der Aufzuchtzeit oder – im Falle von Krebs- und Weichtieren – sich während 
einer abschließenden Aufzuchtphase von mindestens sechs Monaten befunden hat.  

Nähere regionale Bezeichnungen (z. B. „Allgäu“ oder „Aischgrund“) können nur zusätzlich genannt werden. 
Geschützte geografische Angaben wie „Oberpfälzer Karpfen“ dürfen nur verwendet werden, wenn die Voraus-
setzungen der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, insbesondere die Spezifikation eingehalten ist (dazu siehe 
oben Kapitel II.2.).  

Die Angabe der Fanggerätekategorie ist bei Erzeugnissen aus Wildfang (Meeres- und Binnenfischerei) not-
wendig.  

Erzeugnisse, die vor dem Verkauf eingefroren waren, müssen mit dem Hinweis „aufgetaut“ gekennzeichnet 
sein. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes zuvor gefroren wurden sowie 
für Erzeugnisse, die aufgetaut und anschließend geräuchert, gesalzen, gegart oder marinieret wurden.  

„Die richtige Kennzeichnungspflicht von Fisch- und Fischereierzeugnissen“ der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft bietet eine Hilfestellung zur Kennzeichnung und findet sich auf den Internetseiten der LfL zur 
Fischetikettierung1. 

Nach der LMIV müssen Fische und Fischereierzeugnisse gekennzeichnet werden, wenn sie vorverpackt sind. 
Die Inhalte dieser Kennzeichnungspflicht sind unter Kapitel I.13. aufgeführt.  

 
1  https://www.lfl.bayern.de/iem/fischetikettierung/171005/index.php  

https://www.lfl.bayern.de/iem/fischetikettierung/171005/index.php


35 

Folgende Informationen müssen damit nach GMO und LMIV grundsätzlich bereitgestellt werden: 

a) Beispiel ausgenommene Forelle 

Ausgenommene Forelle – frisch 
lose Ware (GMO) 
 

 Ausgenommene Forelle – frisch 
vorverpackt (LMIV) 
 

− Handelsbezeichnung 
Forelle – salmo trutta fario 

 − Handels-/Lebensmittelbezeichnung 
Forelle – salmo trutta fario 

− Produktionsmethode, Fanggebiet, 
Fanggerätekategorie 

 − Produktionsmethode, Fanggebiet, 
Fanggerätekategorie 

− Angabe, ob aufgetaut 
 − Angabe, ob aufgetaut; ggf. Datum des 

Einfrierens 
− Mittels Plakat/Poster möglich  − MHD oder Verbrauchsdatum 
− Ausnahme: kleine Mengen im 

Direktverkauf (50 €/Tag) 
 − Nettofüllmenge bzw. Stückzahl 

 
 − Name und Anschrift des 

Lebensmittelunternehmers 
  − Aufbewahrungshinweise 

b) Beispiel Räucherfisch 

Räucherfisch lose Ware (GMO)  Räucherfisch vorverpackt (LMIV) 

− Handelsbezeichnung  − Handels-/Lebensmittelbezeichnung 
− Produktionsmethode, Fanggebiet, 

Fanggerätekategorie 
 − Produktionsmethode, Fanggebiet, 

Fanggerätekategorie 
− Angabe, ob aufgetaut  − Angabe, ob aufgetaut, Einfrierdatum 
− Mittels Plakat/Poster möglich  − MHD oder Verbrauchsdatum 
− Ausnahme: kleine Mengen im 

Direktverkauf (50 €/Tag) 
 − Zutatenverzeichnis 

  − Nettofüllmenge bzw. Stückzahl 
  − ggf. Nährwertdeklaration 

  − Name und Anschrift des 
Lebensmittelunternehmers 

  − Aufbewahrungshinweise 

Die Nährwerte für heimische Fische sind unter dem Link der LfL zur Nährwertdeklaration von Fischprodukten 
nach der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) https://www.lfl.bayern.de/ifi/aquakultur/159370/in-
dex.php zu finden.  

Die Nährwerte müssen bei Fischen, wie bei anderen Produkten dann nicht angegeben werden, wenn diese 
abgegeben werden  
− nicht vorverpackt als lose Ware oder  
− unverarbeitet, also ein frischer Fisch, ausgenommen, gesäubert, gekühlt, gefrorener oder filetiert, nicht ge-

räuchert oder 
− im Weg der Direktvermarktung in kleinen Mengen an Endverbraucher oder lokale Einzelhandelsgeschäfte. 

Fisch gehört zu den nach der LMIV anzugebenden Allergenen. Allergene müssen grundsätzlich auch bei nicht 
vorverpackter Ware angegeben werden. Wird allerdings nur ein Fisch verkauft, ist die Handelsbezeichnung 
(Forelle, Saibling, Karpfen, ...) eindeutig, so dass auf eine Allergenkennzeichnung verzichtet werden kann. 

5. Aquakulturbetriebe 
Die Verordnung (EU) 2016/429 (AHL) (44a) enthält Registrierungs- und Zulassungspflichten für Aquakulturbe-
triebe damit entsprechende Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen hinsichtlich ggf. auftretender Wasser-
tierseuchen ergriffen werden können. Zuständig sind die Veterinärbehörden.  

Betriebe, die Fische aus eigener Aquakultur in kleinen (haushaltsüblichen) Mengen ausschließlich für den 
menschlichen Verzehr direkt an den Endverbraucher abgeben, müssen sich lediglich beim örtlichen Veteri-
näramt registrieren lassen, für diese Betriebe besteht keine Zulassungspflicht.  

https://www.lfl.bayern.de/ifi/aquakultur/159370/index.php
https://www.lfl.bayern.de/ifi/aquakultur/159370/index.php
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VI. Eier 

6. Registrierung bzw. Zulassung 
Geflügelhaltungen sind tierseuchenrechtlich – unabhängig von der Bestandsgröße – bei der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde (i. d. R. das Landratsamt, Abteilung Lebensmittel und Veterinärwesen) zu registrie-
ren; außerdem ist ein Bestandsregister zu führen (Art. 84 bzw. 102 AHL; 46b).  

Bei der Haltung von Legehennen ist neben der Kreisverwaltungsbehörde auch die Bayerische Landesanstalt 
für Landwirtschaft (LfL) für die Überwachung zuständig. Betriebe mit mindestens 350 Legehennen sind nach 
§§ 1 und 3 des Gesetzes über die Registrierung von Betrieben zur Haltung von Legehennen (Legehennenbe-
triebsregistergesetz; 46) verpflichtet, sich bei der LfL registrieren zu lassen. Dies setzt die Einhaltung des Tier-
schutzrechts und die Registrierung nach Lebensmittelhygienerecht voraus, wofür die Kreisverwaltungsbe-
hörde zuständig ist.  

Betriebe mit weniger als 350 Legehennen müssen sich nur dann bei der LfL registrieren lassen, wenn sie die 
Eier nach Gewichts- oder Güteklasse sortieren oder die Eier an einen Wiederverkäufer (z.B. Bäcker, Metzger) 
abgeben bzw. der Verkauf  nicht mehr direkt an der Produktionsstätte stattfindet. (https://www.lfl.bay-
ern.de/iem/vieh-gefluegel/048358/index.php). Eine lebensmittelrechtliche Registrierung bei der Kreisverwal-
tungsbehörde ist in diesem Fall nicht erforderlich; die tierseuchenrechtliche Registrierungspflicht und die tier-
schutzrechtlichen Haltungsvorgaben bleiben davon unberührt. 

Werden auch verarbeitete Lebensmittel (z. B. Eiernudeln, Eierlikör) aus den eigenen Eiern hergestellt, so ist der 
Betrieb bei der Kreisverwaltungsbehörde registrierungspflichtig.  

Sofern neben der Direktvermarktung noch eine Eierpackstelle (das ist ein Betrieb, in dem Eier nach Güte- und / 
oder Gewichtsklassen sortiert werden) betrieben wird, muss diese von der LfL nach EU-Vermarktungsrecht zu-
gelassen sein. Zusätzlich ist diese ggf. nach der Einschätzung der zuständigen Lebensmittelüberwachungsbe-
hörde und nach Zulassung durch die zust. Regierung des jeweiligen Bezirks. nach dem Lebensmittelrecht zu-
zulassen bzw. zu registrieren. 

7. Hygiene 

Es ist verboten, Eier nach Ablauf des 28. Tages nach dem Legen an Verbraucher abzugeben (§ 22 Abs. 3 Tier-
LMHV). 

Über Maßnahmen, die zur Eindämmung von Gefahren getroffen wurden, ist Buch zu führen. Dies gilt insbeson-
dere über Art und Herkunft der verwendeten Futtermittel und die den Tieren verabreichten Tierarzneimittel 
inklusive der Daten über deren Verabreichung sowie die Einhaltung der festgesetzten Wartezeiten (Anhang I 
Teil A der VO 852/2004). Das kann z. B. durch die nach Tierarzneimittelrecht ohnehin zu führende Dokumenta-
tion, , die sichere Kennzeichnung von Tieren, bei denen Wartezeiten zu beachten sind, sowie die Aufbewah-
rung von Belegen über den Bezug und die Zusammensetzung von Futtermitteln geschehen. Alle Maßnahmen 
sollten übersichtlich dokumentiert werden. 

Bei der Vermarktung von Eiern aus eigener Erzeugung von Betrieben mit weniger als 350 Legehennen sind 
die allgemeinen Hygieneanforderungen nach Anlage 2 der LMHV sowie zusätzliche Anforderungen nach An-
lage 2 Tier-LMHV einzuhalten (s. Anlagen 6 und 17). Im Wesentlichen bedeutet das die Verpflichtung zum sorg-
fältigen Umgang mit dem Lebensmittel, die Vermeidung nachteiliger Beeinflussung und die ordnungsgemäße 
Lagerung von Abfällen und gefährlichen Stoffen. Die Eier sind außerdem unmittelbar nach dem Legen und bis 
zur Abgabe an Endverbraucher unverändert, sauber, trocken, frei von Fremdgeruch und nicht künstlich bei 
einer Temperatur unter 5°C zu lagern. Sie müssen wirksam vor Stößen und Sonneneinstrahlung geschützt und 
bei möglichst konstanter Temperatur aufbewahrt und befördert werden.  

Für Betriebe mit 350 Legehennen und mehr gelten im Hinblick auf Lagerung und Transport die Anforderun-
gen der Anlage 5 Kapitel IV Nr. 1 Tier-LMHV (s. Anhang 10). 

Werden auch verarbeitete Lebensmittel (z. B. Eiernudeln, Eierlikör) aus den eigenen Eiern hergestellt, so 
sind unabhängig von der Zahl der gehaltenen Hennen zusätzlich die Anforderungen der Anlage 5 Kapitel IV 
Nr. 2 Tier-LMHV (s. Anhang 10) einzuhalten. Alle Teile des Flüssigeis müssen unverzüglich nach dem Aufschla-
gen einer Bearbeitung unterzogen werden, die mikrobiologische Gefahren beseitigt oder reduziert. Auch muss 
überprüft werden, ob den Tieren verbotene Stoffe verabreicht wurden und ob festgesetzte Wartezeiten einge-
halten wurden (§ 21 Tier-LMHV). 

http://www.lfl.bayern.de/iem/vieh_gefluegel/23951/index.php
http://www.lfl.bayern.de/iem/vieh_gefluegel/23951/index.php
https://www.lfl.bayern.de/iem/vieh-gefluegel/048358/index.php
https://www.lfl.bayern.de/iem/vieh-gefluegel/048358/index.php
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Bei der Bearbeitung (z. B. Herstellung von Eierzeugnissen, Konservierung oder Färben von Eiern) sind unter an-
derem zu beachten: 
− die VO (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel (4) und die Verordnung mit le-

bensmittelrechtlichen Vorschriften zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerreger (5) 
− VO (EG) 1333/2008 über Lebensmittelzusatzstoffe 

Legehennenhalter dürfen nur auf Salmonellen untersuchte und entsprechend geimpfte Junghennen einstal-
len und müssen ihre Herden grundsätzlich ab einer Größe von 350 Legehennen im Rahmen der Eigenkontrol-
len regelmäßig (mindestens alle 15 Wochen) auf das Vorkommen von Salmonellen untersuchen lassen (Geflü-
gel-Salmonellen-Verordnung (GflSalmoV i. V. m. VO (EU) Nr. 517/2011). Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist 
der zuständigen Behörde (Kreisverwaltungsbehörde) mitzuteilen. Werden Salmonellen festgestellt, legt diese 
die weiteren Maßnahmen fest. Eier aus Herden mit einem positiven Salmonellenbefund können nur sehr ein-
geschränkt abgegeben werden (GeflSalmoVO).  

Ab einer Herdengröße von 1 000 Tieren veranlasst die zuständige Veterinärbehörde bei mindestens einer 
Herde einmal jährlich eine amtliche Untersuchung auf Salmonellen. 

8. Kennzeichnung und Sortierung 
Die Kennzeichnung von Eiern und ihrer Verpackung dient der Rückverfolgbarkeit und der Information der Ver-
braucher über die Haltbarkeit sowie Qualität der Eier, die Haltungsform und Herkunft. Rechtsgrundlagen sind 
das Legehennenbetriebsregistergesetz und die EU-Vermarktungsnormen für Eier (VO (EG) Nr. 1308/2013, 49; 
delegierte VOs (EU) 2023/2464, 2023/2465 und DVO (EU) 2023/2466). 

Für die Direktvermarktung gelten folgende Ausnahmen: 
Der Erzeuger, der im eigenen Betrieb erzeugte Eier auf der Hofstelle oder im Verkauf an der Tür im Umkreis von 
100 km unmittelbar an den Endverbraucher abgibt, ist nicht verpflichtet, diese zu kennzeichnen. Vorausset-
zung ist, dass die Eier nicht nach Güte- oder Gewichtsklasse1 sortiert werden.  

Will der Direktvermarkter eine preisliche Differenzierung z. B. nach der Größe vornehmen, so unterliegt er au-
tomatisch der Kennzeichnungspflicht und den Vermarktungsnormen, d. h., die Eier müssen mit dem Erzeuger-
code (s. u.) gestempelt, nach Güte- und / oder Gewichtsklassea sortiert werden. In diesem Fall ist auch das Min-
desthaltbarkeitsdatum (Tag 28 nach dem Legen) gut sichtbar anzugeben. In diesem Fall ist eine Packstellen 
nach Art. 3 der DVO (EU) 2023/2466 bei der LfL zu registrieren und ggf. nach dem Lebensmittelrecht zuzulas-
sen (siehe unter 1.). 

Werden Eier auf öffentlichen Märkten angeboten, so müssen sie mit dem Erzeugercode (s. u.) gekennzeichnet 
werden. Eine Sortierung nach Güte- und / oder Gewichtsklassea ist nicht vorgeschrieben, solange keine preisli-
che Differenzierung, z. B. nach der Größe, vorgenommen wird. 

Werden Eier zugekauft, unterfallen diese in jedem Fall der Kennzeichnungspflicht und den Vermarktungsnor-
men. Sie müssen daher mit dem Erzeugercode (s. u.) gekennzeichnet und nach Güte- und / oder Gewichtsklas-
sea sortiert sein. Folgende Pflichtangaben sind auf der Verpackung anzugeben: Name (inkl. Adresse), Güte- und 
Gewichtsklasse, Mindesthaltbarkeitsdatum (Tag 28 nach dem Legen), Aufbewahrungsanweisung („Eier nach 
Kauf bei Kühlschranktemperatur aufbewahren“), Haltungsform, Erläuterungen zum Erzeugercode und die 
Packstellennummer(n). Für die Angabe der Packstellennummer(n) ist zu beachten: Werden Eier von einer frem-
den Packstelle zugekauft und umgepackt, sind die Packstellencodes auf der Verpackung aller Packstellen not-
wendig, in denen sortiert, gekennzeichnet, verpackt und umgepackt worden ist.  

Werden sortierte Eier lose verkauft, so sind die notwendigen Angaben (Güte- und Gewichtsklasse, Mindesthalt-
barkeit und Haltungsform, Erläuterung des Erzeugercodes, Nummer der Packstelle) neben der Ware auf einem 
Schild anzugeben. 

 
1  Eier werden in zwei Güteklassen eingeteilt:  

– A, d. h. frisch und unbeschädigt, und sauber 
– B, das sind alle anderen. 
An Gewichtsklassen unterscheidet man  
S klein, M mittel, L groß und XL sehr groß 
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Erzeugercode 
Seit dem 1. Januar 2004 müssen alle Eier der Güteklasse A obligatorisch mit einem Erzeugercode zur Angabe 
der Haltungsform und Herkunft versehen werden (Stempelaufdruck). Auf der Verpackung muss die jeweilige 
Haltungsform kenntlich gemacht und der Code erläutert werden. 

Der Code setzt sich zusammen aus Kennungen für  
1) das Haltungssystem:  

0 für ökologische Erzeugung,  
1 für Freilandhaltung,  
2 für Bodenhaltung,  
3 für Haltung in ausgestalteten Käfigen,  

2) dem Mitgliedsstaat (DE für Deutschland) und der Länderkennnummer z. B. 09 für Bayern 
3) einer einheitlichen Identifizierungsnummer für den Betrieb (vierstellige individuelle Betriebsnummer) so-

wie einer fortlaufenden Identifizierungsnummer für den Stall (Stallnummer).  

Die Eier müssen entweder im Legebetrieb oder spätestens in der ersten Packstelle gestempelt werden.  

Beispiel: 
Ein Ei mit dem Stempelaufdruck 2-DE-091234_1 ist demnach ein Ei aus einem bayerischen Boden-haltungsbe-
trieb mit der Betriebsnummer 1234 und zwar aus dessen Stall Nummer 1. 

Bitte beachten: Die EiMarktV ist in Überarbeitung, Änderungen sind diesbezüglich vorbehalten (Stand: Sep-
tember 2024). 

9. Öko-Eier 
Die Vorschriften der Vermarktungsnormen gelten auch für Eier aus ökologischer Erzeugung. Eier aus ökologi-
scher Erzeugung müssen, sofern sie sortiert angeboten werden, zusätzlich entsprechend der EG-Ökoverord-
nung (VO (EWG) Nr. 834/2007; 21) auf der Verpackung mit der Codenummer der Ökokontrollstelle gekenn-
zeichnet werden. 

Die Kennzeichnung ist grundsätzlich auf der Außenseite der Verpackung in deutlich sichtbarer und leicht les-
barer Druckschrift anzubringen. Im Lose-Verkauf sind die Angaben auf einem Schild auf oder neben der Ware 
oder einem Begleitzettel anzugeben. 

10. Buchführung 
Erzeuger, die die Eier sortiert anbieten, sind gemäß den Vermarktungsnormen (DVO (EU) 2023/2466  verpflich-
tet, Buch zu führen über  
− den Tag des Aufstallens sowie Alter und Anzahl der Legehennen am Tag des Aufstallens,  
− den Tag der Schlachtung und die Anzahl der geschlachteten Legehennen,  
− die tägliche Eiererzeugung,  
− Anzahl und/oder Gewicht der pro Tag verkauften oder auf andere Weise gelieferten Eier 
− Name und Anschrift der Käufer. 

Bei unterschiedlichen Haltungsformen sind die Aufzeichnungen nach Ställen aufzuschlüsseln. Wird die Art der 
Legehennenfütterung angegeben, so sind auch darüber besondere Aufzeichnungen zu führen (Menge und 
Art der gelieferten oder vor Ort zubereiteten Futtermittel; Datum der Futterlieferung). 

VII. Honig 
Bei ausschließlicher Vermarktung an Endverbraucher ist eine Registrierung nach dem Lebensmittelhygiene-
recht nicht erforderlich. Die Registrierungsverpflichtung nach der EU Verordnung 2016/429  („Tiergesundheits-
recht“) bleibt davon unberührt. 

Für das Herstellen, Kennzeichnen und den Verkauf von Honig sind neben den Vorschriften über die gute Hygi-
enepraxis der Anlage 2 der LMHV (s. Anlage 6) die Vorschriften der Honigverordnung (53) zu beachten.  

Danach dürfen Honig keine anderen Stoffe zugefügt werden. Darüber hinaus muss Honig den spezifischen 
Anforderungen der Anlage 2 der Honigverordnung (z. B. an Zucker- und Wassergehalt, (53)) entsprechen.  
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Hinsichtlich der Kennzeichnung gilt Folgendes: 
Die Honigarten haben je nach Herkunft, Gewinnungsart, Angebotsform oder Zweckbestimmung unterschiedli-
che Verkehrsbezeichnungen, die angegeben werden müssen. Wabenhonig oder Scheibenhonig, Honig mit 
Wabenteilen, gefilterter Honig und Backhonig muss mit der jeweiligen Verkehrsbezeichnung kenntlich ge-
macht werden. Backhonig muss den Hinweis „nur zum Kochen und Backen“ enthalten.  

Honig (mit Ausnahme von gefiltertem Honig und Backhonig) kann mit zusätzlichen Hinweisen zur Herkunft 
oder zu besonderen Qualitätsmerkmalen versehen werden (Lindenhonig, Waldhonig etc.). 

Zusätzlich zu der Verkehrsbezeichnung muss das Ursprungsland, also „Deutschland“ oder die Ursprungslän-
der, in denen der Honig erzeugt wurde, angegeben werden.  

Neben diesen Angaben müssen gemäß der LMIV insbesondere auch (siehe Kapitel I.13)  
− die Bezeichnung des Lebensmittels, 
− die Nettofüllmenge, 
− das Mindesthaltbarkeitsdatum und 
− der Name und die Anschrift des Lebensmittelunternehmers 
− Anweisungen für die Aufbewahrung 

angegeben werden. Ein Zutatenverzeichnis sowie eine Nährwertdeklaration sind nicht erforderlich, da es sich 
bei Honig um ein unverarbeitetes Erzeugnis aus nur einer Zutat handelt. Lediglich bei Mischungen aus mehre-
ren, selbständig gewonnenen Honigen kann auch ein Zutatenverzeichnis bzw. die Angabe einer Zutaten-
menge gemäß Art. 22 LMIV verpflichtend sein, wenn eine Honigart in der Bezeichnung des Lebensmittels ge-
nannt ist. 

VIII. Getreide und Getreideerzeugnisse 
Auch bei der Vermarktung von pflanzlichen Primärerzeugnissen müssen die Anforderungen an die gute Hygie-
nepraxis eingehalten werden. Nach § 5 LMHV müssen Betriebe, die Primärerzeugnisse in haushaltsüblichen 
Mengen direkt an Verbraucher abgeben, die Anforderungen an die Hygiene der Anlage 2 zur LMHV einhalten 
(s. Anlage 3). Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Verpflichtung zum sorgsamen Umgang mit dem 
Lebensmittel und der Vermeidung einer nachteiligen Beeinflussung (s. auch § 3 LMHV, s. Anlage 2) 

Für den Verkauf von Getreide an Verbraucher, sei es ab Hof oder auf dem Markt, bestehen keine gesetzlichen 
Regelungen über Standards oder Handelsklassen. 

Beim Inverkehrbringen von Getreidemahlerzeugnissen unter Kennzeichnung als DIN-Typ sind die in der DIN-
Norm 10355 (47) geregelten Anforderungen zu beachten. Es wird bezüglich der Thematik STEC/VTEC angera-
ten, einen Warnhinweis bzw. Sicherheitshinweis im Sinne von Art. 14 Abs. 3 VO (EG) Nr. 178/2002 anzugeben, 
wie z.B. „Getreidemehle, Backmischungen und Teige sind nicht zum Rohverzehr bestimmt und müssen stets 
gut durcherhitzt werden“. 

Ferner können je nach Erzeugnis auch nachfolgende Bestimmungen anwendbar sein: 
− VO (EG) 1333/2008 über Lebensmittelzusatzstoffe; 2); Verordnung zur Durchführung unionsrechtlicher Vor-

schriften über Lebensmittelzusatzstoffe (LMZDV); 
− Verordnung (EG) Nr. 396/2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futter-

mitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs19); bei sachkundiger Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
nach guter fachlicher Praxis kann davon ausgegangen werden, dass die Einhaltung dieser Vorschrift Ge-
währ leistet ist; 

− Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Le-
bensmitteln ,Verordnung zur Begrenzung von Kontaminanten in Lebensmitteln (Kontaminanten-Verord-
nung; 10). 

Bei der Herstellung und Vermarktung von Brot, Kleingebäck und Feinen Backwaren können die Abgrenzungen 
zum Gewerberecht (s. unter I Nr. 1) und zur Handwerksordnung (s. unter I Nr. 2) von Bedeutung sein. Außer-
dem sind die Anforderungen der Leitsätze für Brot und Kleingebäck bzw. der Leitsätze für Feine Backwaren 
einzuhalten. 

 
1  Die konsolidierte Fassung finden Sie unter  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20080410:DE:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20080410:DE:PDF
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IX. Obst und Gemüse 
Auch wer Obst- und Gemüseerzeugnisse vermarktet, muss im Betrieb die allgemeinen Anforderungen an die 
Hygiene beachten, die in der Anlage 2 zur LMHV genannt sind (s. Anlage 3).  

Alle Lebensmittel, auch Obst und Gemüse, die in Deutschland verkauft werden, müssen sicher sein. Für den 
Verzehr durch den Menschen ungeeignete oder gesundheitsschädliche Lebensmittel gelten als nicht sicher 
und dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden (Art. 14 VO (EG) Nr. 178/2002). Dies betrifft v. a. verdorbenes 
Obst und Gemüse aufgrund von Schimmel oder Fäulnis.  

Für das meiste in der EU an den Endverbraucher abgegebene frische Obst und Gemüse gelten gesetzliche Ver-
marktungsnormen, die v. a. die Anforderung an die Qualität und Kennzeichnung definieren. Die Vermark-
tungsnormen gelten auf allen Stufen der Vermarktung (Art. 76 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1308/2013). Obligatorisch ist 
die Angabe des Ursprungslandes auf allen Stufen. Das Obst und Gemüse muss folgende Mindesteigenschaften 
aufweisen: „ganz, gesund, sauber, praktisch frei von Schädlingen, praktisch frei von Schäden durch Schädlinge, 
frei von anomaler äußerer Feuchtigkeit und frei von Fremdgeruch / oder Fremdgeschmack“. Für 10 bestimmte 
Obst- und Gemüsearten sind die speziellen Vermarktungsnormen einzuhalten, hier ist insbesondere die Ver-
marktung unter einer Klasse verpflichtend. Ausnahmen von der speziellen Vermarktungsnorm gelten in 
Deutschland z. B. für Äpfel und Birnen, die mit der Angabe „zur Verarbeitung bestimmt“ gekennzeichnet sind 
(Art. 4 Abs. 3 DVO (EU) Nr. 543/2011). 

Frisches Obst und Gemüse, die der Erzeuger/Direktvermarkter für den persönlichen Bedarf des Verbrauchers 
ab Hof abgibt sind von den Vermarktungsnormen ausgenommen (Art. 4 Abs. 1 Buchst. b DVO (EU) Nr. 
543/2011). 

Soll allerdings frisches Obst und Gemüse an Wiederverkäufer, an die Gastronomie, an einer von der Hofstelle 
getrennten Verkaufsstelle oder auf einem örtlichen öffentlichen Markt abgegeben werden, so müssen die Pro-
dukte nach den vermarktungs- und handelsklassenrechtlichen Bestimmungen gekennzeichnet und ggfs. klas-
sifiziert werden. Auch die Kennzeichnungsvorgaben der Lebensmittelinformationsverordnung (Art. 9 LMIV) 
sind zu beachten. Für Obst und Gemüse, das nicht geschält, geschnitten oder auf ähnliche Weise behandelt 
worden ist, ist weder ein Zutatenverzeichnis (Art. 19 Abs. 1 Buchstabe a LMIV) noch die Angabe des Mindest-
haltbarkeitsdatums (Art. 24 Abs. 2 i. V. m. Nr. 1 Buchst d Anhang X LMIV) gefordert. 

Aktuelle Hinweise zur Vermarktung von Obst und Gemüse finden Sie unter http://www.lfl.bay-
ern.de/iem/obst_gemuese 

Die weiter gehende Verarbeitung von Rohprodukten auf dem landwirtschaftlichen Betrieb unterliegt rechtli-
chen Regelungen. So sind z. B. bei der Verarbeitung von Obst zu Fruchtsaft, Fruchtnektar oder Fruchtsirup so-
wie Konfitüren zu beachten: 
− die Verordnung über Fruchtsaft, einige ähnliche Erzeugnisse und Fruchtnektar (50), 
− die Verordnung über Konfitüren und einige ähnliche Erzeugnisse (Konfitürenverordnung – KonfV; 51). 

Bei der Herstellung und dem Verkauf von Obstschnäpsen sind das Gesetz über das Branntweinmonopol 
(BranntwMonG; 52) und die Spirituosenverordnung (VO (EG) Nr. 110/2008) zu beachten. 

Bei der Herstellung von Obst- und Gemüseerzeugnissen sind die Anforderungen der Leitsätze für Obsterzeug-
nisse bzw. der Leitsätze für Gemüseerzeugnisse einzuhalten.   

X. Kartoffeln 
Für die Überwachung der Sicherheit, Qualität und Kennzeichnung von Speisekartoffeln ist in Bayern die amtli-
che Lebensmittelüberwachung zuständig. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) ist für die 
Vergabe und Überprüfung der Registriernummer der Pflanzengesundheitskontrolle zuständig. 

Für die Direktvermarktung nicht vorverpackter Speisekartoffeln ab Hof an den Endverbraucher gelten erleich-
terte kennzeichnungsrechtliche Vorschriften. Beim Verkauf von loser Ware auf dem Erzeugerhof oder an 
Marktständen auf Wochenmärkten müssen nach der Preisangabenverordnung die Verkehrsbezeichnung 
„Speisekartoffeln“ und der Kochtyp (festkochend bzw. vorwiegend festkochend bzw. mehligkochend) sowie 
der Grundpreis, z. B. auf einem Schild bei der Ware, angegeben werden. Die Nennung einer Qualitätsstufe ist 
möglich. Wird sie angegeben, ist die Qualität Bestandteil der Gütebezeichnung. Die Angabe der Sorte der Spei-
sekartoffeln wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend.  

Obligatorisch ist bei loser Ware auch die Angabe über die Behandlung mit keimhemmenden Mitteln. Die Be-
handlung von Speisekartoffeln mit Chlorpropham, Imazalil und Thiabendazol nach der Ernte zum Zwecke der 

http://www.lfl.bayern.de/iem/obst_gemuese
http://www.lfl.bayern.de/iem/obst_gemuese
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Haltbarmachung muss bei der Abgabe an den Verbraucher durch die Angabe „nach der Ernte behandelt“ gut 
sichtbar kenntlich gemacht werden (§ 3 b RHmV). 

Für Speisekartoffeln, die im Hinblick auf ihren unmittelbaren Verkauf vorverpackt werden und in der Verkaufs-
stätte zur alsbaldigen Abgabe an den Verbraucher, jedoch nicht in Selbstbedienung, abgegeben werden, hat 
die Kennzeichnung wie bei loser Ware zu erfolgen (§ 4 Absatz 2 Nr. 3 LMIDV). 

Wenn aber Speisekartoffeln auf dem Erzeugerhof oder Abpackbetrieb vorverpackt werden und an Verkaufs-
hütten, Marktständen, an Gaststätten oder Groß- und Einzelhandel verkauft werden, ist eine vollständige 
Kennzeichnung entsprechend den lebensmittelrechtlichen Vorschriften vorzunehmen. Diese Fertigpackungen 
sind wie folgt zu kennzeichnen:  

− Verkehrsbezeichnung und Kochtyp 
− Angabe des Herstellers (Inverkehrbringer) 
− Füllmenge in Gewichtseinheiten 
− Losnummer 
− Ggf. Behandlung mit keimhemmenden Mitteln 
− Registriernummer der Pflanzengesundheitskontrolle 

Ergänzend können z.B. folgende Angaben gemacht werden: Sorte, Ursprungsland, ggf. die Bezeichnung „Dril-
linge“. Die Angabe einer Klasse ist seit dem 1. Juli 2011 generell nicht mehr möglich, da seitdem eine gesetzli-
che Handelsklasse für Speisekartoffeln nicht mehr existiert.  

Aktuelle Hinweise zur Vermarktung von Kartoffeln finden Sie unter https://www.lfl.bay-
ern.de/mam/cms07/publikationen/daten/informationen/p_42656.pdf  

Die Anforderungen an die Hygiene enthält Anlage 2 zur LMHV (s. Anlage 6). Dabei handelt es sich im Wesentli-
chen um die Verpflichtung zum sorgsamen Umgang mit dem Lebensmittel und zur Vermeidung einer nachtei-
ligen Beeinflussung (§ 3 LMHV, s. Anlage 5). 

Ein Zutatenverzeichnis sowie die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums für Kartoffeln, die nicht geschält, ge-
schnitten oder auf ähnliche Weise behandelt worden sind, sind nicht erforderlich (Art. 19 Abs. 1 Buchstabe a) 
LMIV und Art. 24 Abs. 2 i. V. m. Nr. 1 Buchst d) Anhang X LMIV). 

Bei der Herstellung von Kartoffelerzeugnissen sind die Anforderungen der Leitsätze für Kartoffelerzeugnisse 
einzuhalten.   

https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/informationen/p_42656.pdf
https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/informationen/p_42656.pdf
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